
Gemeinde StGilgen

Kundmachung

1. Gemäß § 65 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 - ROG 2009,

LGBI. Nr. 30/2009 i.d. g. F., wird kundgemacht, dass der Entwurf der Änderung des
Flächenwidmungsplanes der Gemeinde St. Gilgen einschließlich des Entwurfes des

Bebauungsplanes der Grundstufe für den Bereich 'Brunn Nordost und Schmiedsiedlung
Nord, Adambauer' mindestens vier Wochen lang im Gemeindeamt während der

Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufliegt und im Internet unter www.gemgilgen. at
einsehbar ist. Auf Grund der durchgeführten Prüfungen (Ausschlusskriterien und

Umwelterheblichkeit) wurde festgestellt, dass keine Umweltprüfung erforderlich ist.

2. Träger öffentlicher Interessen, sowie Personen, die ein Interesse glaubhaft machen,

sind berechtigt, innerhalb der Auflagefrist begründete schriftliche Einwendungen
vorzubringen. Die Einwendungen sind durch geeignete Unterlagen so zu belegen, dass
eine einwandfreie Beurteilung möglich ist.

Der Bürgermeister

Otto Kloiber

Bei Anschlag am: 11 1.2023 Abnahme nach dem: 8.2. 2023

Angeschlagen am: Abgenommen am:24.01.2023
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1. Verfahrensablauf 
 
Verfahrensschritt Zeitpunkt bzw.   

von 
 

bis  

Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

 
--- 

Vorbegutachtung der TAÄ Antrag: 
20.05.2021 

LRG-Mitteilung: 
23.08.2021 

GV-Beschluss zur Auflage des TAÄ-
Entwurfs (inklusive Bebauungsplan) 

 
 

 
--- 

Kundmachung der Auflage des TAÄ- 
Entwurfs (inklusive Bebauungsplan) 

Von: 
 

Bis: 
 
 

Verständigung über Auflage des TAÄ-
Entwurfs im Planungsgebiet (inklusive 
Entwurf des Bebauungsplanes)  

 
 

 
--- 

GV-Beschluss der TAÄ (inklusive 
Bebauungsplan) 

 --- 

Aufsichtsbehördliche Genehmigung der 
TAÄ 

Antrag:  
 

Bescheid: 
 

Rechtswirksamkeit der TAÄ (inklusive  
Bebauungsplan) 

  
--- 
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1.1. Anregungen 

Lfd. 
Nr.  

Name - VerfasserIn  Inhalt der Äußerung  

   

 
 
1.2. Einwendungen 

Lfd. 
Nr.  

Name - VerfasserIn  Inhalt der Äußerung  

   

 
 
1.3. Regionalverband 

Lfd. 
Nr.  

Name - VerfasserIn  Inhalt der Äußerung  

   

 
 
1.4. Stellungnahmen öffentlicher Planungsträger 

Lfd. 
Nr.  

Name - VerfasserIn  Inhalt der Äußerung  

   

 
 
 

2. Veranlassung und Verfahrensgegenstand 
 
2.1. Veranlassung 

BRUNN NORDOST: 
Die Antragsteller haben um Umwidmung der GP 373/6 KG Gschwand von 
Grünland - ländliche Gebiete in Bauland - erweitertes Wohngebiet zur 
widmungsgemäßen Verwendung angesucht. Die ggst. Fläche soll der 
widmungskonformen Nutzung für den Eigenbedarf des Adambauers dienen.  
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Zusätzlich hat der Antragssteller um eine Umwidmung einer Teilfläche der GP 
382/1 KG Gschwand von Grünland - ländliche Gebiete in Bauland - erweitertes 
Wohngebiet angesucht. Diese liegt südöstlich der GP 373/6 KG Gschwand. Die ggst. 
Fläche soll ebenfalls der widmungskonformen Nutzung als Bauplatz für den 
Eigenbedarf des Adambauers dienen. 
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2.2. Lage der Abänderungsfläche: 

BRUNN NORDOST: 
Die Änderungsfläche befindet sich ca. 6,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen 
im Gschwander Ortsteil Brunn. Die ggst. Fläche liegt südlich der B 158 Wolfgangsee 
Straße am nordöstlichen Rand der Siedlung und befinden sich zwischen einer 
Einfamilienhausbebauung, welche im Nordosten an bereits bestehendes, gewidmetes 
und bebautes Bauland angrenzt. Im Südwesten grenzt die ggst. Fläche ebenfalls an 
bereits als Bauland gewidmete, jedoch noch unbebaute Fläche an. Die Freiflächen in 
der näheren Umgebung dienen der landwirtschaftlichen Nutzung.  
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die Änderungsfläche befindet sich ca. 7,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen 
im Gschwander Ortsteil Abersee. Die ggst. Fläche liegt südwestlich der B 158 
Wolfgangsee Straße am nördlichen Rand der Schmiedsiedlung und wird von der 
Schmiedsiedlung im Süden erschlossen. Im Norden und Westen grenzen 
landwirtschaftliche Grünflächen an. Östlich und südlich der ggst. Fläche grenzt 
gewidmetes und teilweise bebautes Bauland an. Die Freiflächen in der näheren 
Umgebung dienen der landwirtschaftlichen Nutzung. 

 

2.3. Übersichtsplan / Orthophoto 
Maßstab: 1 : 10000 bis 1 : 20000 (Variabel) 
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2.4. Verfahrensgegenstand bzw. von der Teilabänderung betroffene 
Grundstücke  

Gst. Nr.  KG-
Nummer  

KG-Name  

373/6 56103 Gschwand 

382/1 56103 Gschwand 

 
 
Die Gesamtfläche der Teilabänderung beträgt 1760 m² 
 
 
2.5. Widmungsänderungen  

Die oben angeführten Grundstücke werden durch die vorliegende 
Flächenwidmungsplan-Änderung von: 
 

Fläche [m²]  Widmung  

660 Grünland/Ländliches Gebiet  

1100 Grünland/Ländliches Gebiet  

 
in : 
 

TLF  Fläche [m²]  Widmung  Folge-
widmung  

1 660 Bauland/Erweitertes Wohngebiet  GLG 

2 1100 Bauland/Erweitertes Wohngebiet  GLG 

 
 
umgewidmet. 
 
Die Widmung erfolgt jeweils mit der Kenntlichmachung L1 als EW/L1. 

 

2.6. Befristung 

 ; bis:      

 

2.7. Betroffene Mappenblattnummern 

4629-5100  

 

2.8. Angrenzende Widmungen  

BRUNN NORDOST: 

Im Nordosten und Südwesten EW, ansonsten GLG. 
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SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 

Im Süden und Südosten EW, ansonsten GLG. 

 

3. Vorbeurteilung der Umweltrelevanz 
 

  Gemäß den Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes ist eine 
Umweltprüfung (UP) dann durchzuführen, wenn der jeweilige Schwellenwert 
überschritten wird und kein Ausschlusskriterium zutrifft, bzw als Ergebnis der 
Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) festgestellt wurde, dass erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  

 Bei Unterschreiten des Schwellenwertes ist eine Umwelterheblichkeitsprüfung 
(UEP) durchzuführen, wenn kein Ausschlusskriterium zutrifft 

 
3.1. Schwellenwertprüfung  

 [m²] 

Fläche der umweltrelevanten Änderungen  660 

Allenfalls weitere umweltrelevante Änderungen 1100 

Summe der zusätzlich für die Schwellenwertbeurteilung 
relevanten Flächen in m² (Kumulationsregel) 

 
810 

Allenfalls weitere zusätzlich für die Schwellenwert-
beurteilung relevante Flächen in m² (Kumulationsregel) 

 
786 

Gesamtausmaß der gemäß ROG relevanten Flächen je 
Kategorie 

3358 

 

Lage der Abänderungsfläche in einem Schutzgebiet Ja 

Ergebnis der Schwellenwertprüfung: 

                             Eine Schwellenwertüberschreitung liegt vor 

 

 
Nein 

 

 
Kurzbeschreibung der Schwellenwertprüfung 

 

 

3.2. Ausschlusskriterienprüfung 

Entsprechend den Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes ist eine 
Umweltprüfung dann nicht erforderlich, wenn zumindest eines der nachfolgenden 
Kriterien erfüllt ist  
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A) Für das Planungsgebiet wurde bereits auf höherer Stufe oder durch einen 
anderen Planungsträger eine Umweltprüfung durchgeführt, deren Ergebnisse 
hinreichend aktuell sind, und aus einer neuerlichen Umweltprüfung sind 
keine zusätzlichen Erkenntnisse zu erwarten. 

 
Nein 

B) Die Planung stellt eine Anpassung an tatsächlich gegebene (rechtskonforme) 
Struktur- und Nutzungsverhältnisse dar. 

 
Nein 

C) Mit der Planung sind offensichtlich keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt verbunden. 

 
Nein 

D) Es handelt sich um eine geringfügige Änderung (Überarbeitung, Fort-
schreibung) einer Planung, durch welche die Art und das Ausmaß der 
Umweltauswirkungen offensichtlich nur unwesentlich geändert werden. 

 
Ja 

 

Begründung für Anwendung eines Ausschlusskriteriums 

BRUNN NORDOST: 
In Hinblick auf die Gesamtsituation aus landschaftlicher Sicht ist festzustellen, dass 
die Änderungsfläche ca. 6,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen im 
Gschwander Ortsteil Brunn, südlich der Stadlmanngasse liegt. Entlang der 
Stadlmanngasse befinden sich überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser, die ggst. 
Fläche stellt hier eine Lücke im Bereich des gewidmeten und großteils, bebauten 
Baulands dar. Südwestlich der Zinkenbachstraße steigen die Waldflächen steil an. Im 
Südosten, mit einer Entfernung von 240 m, befindet sich ein landwirtschaftlicher 
Betrieb. Die weiteren Freiflächen in der Umgebung dienen der landwirtschaftlichen 
Nutzung. Die Änderungsflächen befinden sich randlich im Bereich des LS Schafberg 
- Salzkammergutseen. Bei den Flächen handelt es sich um eine Auffüllung und 
Abrundung bzw. Lückenfüllung im Bereich östlich der Stadlmanngasse, nordöstlich 
und südwestlich des bereits gewidmeten und zum Teil bebauten Baulands. Darüber 
hinaus sind im Bebauungsplan Eingrünungsmaßnahmen festgelegt, um einen 
sanften Übergang zwischen Siedlungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten und 
somit allfällige, negative Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet reduzieren 
zu können. Es handelt sich hier um die letzte Lücke entlang der Stadlmanngasse und 
wie o.a. um eine klassische Lückenschließung. 
Die Planung stellt eine Erweiterung und Auffüllung des bestehenden Baulands 
zwischen der alten Bundesstraße (Zinkenbacherstraße) und der Stadlmanngasse mit 
einer Größe von 660 m² dar. Die Änderungsfläche grenzt im Nordosten und 
Südwesten an bestehendes Bauland an und stellen eine kleinräumige Erweiterung 
bzw. Auffüllung / Lückenschließung des bestehenden Siedlungsgebiets dar. Entlang 
der Stadlmanngasse, angrenzend an die ggst. Änderungsfläche, besteht eine 
zeilenförmige Einfamilienhausbebauung. Die Siedlungsentwicklung kommt mit 
dieser letzten Lückenfläche entlang der Stadlmanngasse damit zu Abschluss, womit 
diese Weiterentwicklung in der Gesamtbetrachtung tragbar ist. 
Durch die Art und Ausmaß der geplanten Widmungsfläche sind damit auch in der 
Gesamtbetrachtung offensichtlich nur unwesentliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten, womit das Ausschlusskriterium D zutrifft. 
  



Seite 9 von 64 

 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
In Hinblick auf die Gesamtsituation aus landschaftlicher Sicht ist festzustellen, dass 
die Änderungsfläche ca. 7,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen im 
Gschwander Ortsteil Abersee liegt. Die ggst. Fläche befinden sich im Norden der 
Schmiedsiedlung. Die Schmiedsiedlung ist als eine "Wohnsiedlung vorwiegend mit 
Einfamilienhausbebauung" definiert. Im Norden und Westen werden die Freiflächen 
landwirtschaftlich genutzt. Des weiteren befindet sich anschließend an die 
Grünflächen im Norden ein Freizeitzentrum. Im Süden der Siedlung fließt der 
Zinkenbach, der den Ortsteil Abersee vom Ortsteil Gschwendt trennt. Die 
Änderungsflächen befinden sich randlich im Bereich des LS Schafberg - 
Salzkammergutseen. Durch die ggst. TAÄ werden die Flächen im Anschluss an die 
Einfamilienhausbebauung nach Norden hin abgerundet, sodass ein geschlossener 
und abgerundeter Siedlungsrand entsteht. Dies führt im Zusammenhang mit den 
Festlegungen des BPL zu einer Minimierung der negativen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild. Die Abrundung im ggst. Bereich führt zu einem Abschluss der 
Siedlungsentwicklung gem. der bestehenden Bebauungsstruktur der 
Schmiedfeldsiedlung. Es kommt auch nicht zur Begründung neuer Nutzungen.  
Die Siedlungsentwicklung kommt mit dieser Abrundung zum Abschluss im ggst. 
Bereich, womit diese Weiterentwicklung in der Gesamtbetrachtung tragbar ist. 
Die Planung stellt eine kleinräumige Erweiterung und Abrundung des bestehenden 
Baulands der Schmiedfeldsiedlung mit einer Größe von 1.100 m² dar. Die 
Änderungsfläche grenzt im Süden und Südosten an bestehendes Bauland an und 
stellen wie o.a. eine geringfügige Erweiterung des bestehenden Siedlungsgebiets dar. 
Durch die Art und Ausmaß der geplanten Widmungsfläche sind damit auch in der 
Gesamtbetrachtung offensichtlich nur unwesentliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten, womit das Ausschlusskriterium D zutrifft. 
 

3.3. Verträglichkeitsabschätzung bei Europaschutzgebieten 

1) Die TAÄ Fläche befindet sich innerhalb oder in der Nähe eines 
Europaschutzgebietes 

 
Nein 

2) Die Verträglichkeit ist gegeben - Es sind keine erheblichen Auswirkungen zu 
erwarten. Es ist auszuschließen, dass die vorliegende TAÄ erhebliche 
Auswirkungen auf Europaschutzgebiete gemäß § 5 Z 10 des NschG 1999  oder 
Wild- Europaschutzgebiete gemäß § 108 JG 1993 aufweist. 

 
Ja 

 
Begründung, warum eine/keine Naturverträglichkeit vorliegt 

Es ist auszuschließen, dass die vorliegenden zwei TAÄ erhebliche Auswirkungen auf 
Europaschutzgebiete oder Wild-Europaschutzgebiete aufweist, da sich ggst. TAÄ 
nicht innerhalb oder in der Nähe eines Europaschutzgebiete oder Wild-
Europaschutzgebiete befindet. 
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3.4. Ergebnisse der Vorbeurteilung der Umweltrelevanz 

Als Ergebnis der Vorbeurteilung einer Umweltrelevanz für die vorliegende 
Teilabänderung ist Folgendes festzustellen:  

Eine Umwelterheblichkeitsprüfung ist erforderlich Nein 

Eine Umweltprüfung ist erforderlich Nein 

Eine FFH- Naturverträglichkeitsprüfung ist erforderlich Nein 

 

 

3.5. Stellungnahmen des Landes zur Vorbeurteilung der Umweltrelevanz 

Naturschutz (20506) 16.7.2021: 

Elektronisch unterschrieben von Wessely August 

(im Rahmen der Vorbegutachtung) 

Der gewählte Ausschlussgrund D ist nicht nachvollziehbar. 

Bei der Beurteilung ist nicht nur isoliert auf die landschaftlichen Auswirkungen der 
konkreten Umwidmungsflächen abzustellen sondern zuerst die Gesamtsituation aus 
landschaftlicher Sicht zu beurteilen und dann festzustellen, ob eine 
Weiterentwicklung insgesamt noch tragbar ist. Bei einer solchen Herangehensweise 
müsste auch der Ortsplaner zu einer anderen Einschätzung kommen und den 
Ausschlussgrund D mit Nein beantworten. 

-------------------------------------------------- 

 

3.6. Behandlung der Stellungnahmen des Landes durch den/die Ortsplaner/in  

Die Beurteilung der Umweltrelevant wurde ergänzt und verdichtet. Die Beurteilung 
erfolgte zuerst hinsichtlich der Gesamtsituation aus landschaftlicher Sicht und dann, 
dahingehend ob eine Weiterentwicklung insgesamt noch tragbar ist. Die wurde 
abschließend in der Gesamtbetrachtung positive beurteilt. 
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4. Planungsgrundlagen 
 
4.1. Gesetzliche Grundlagen  

§ 2 ROG 2009 
(1) Die Raumordnung hat folgende Ziele zu verfolgen: 
7. Das Siedlungssystem soll derart entwickelt werden, dass 
a) die Bevölkerungsdichte eines Raumes mit seiner ökologischen und 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit im Einklang steht, 
b) die Versorgung der Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen in ausreichendem 
Umfang und angemessener Qualität sichergestellt und eine entsprechende 
Ausstattung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge vor allem durch Revitalisierung 
und Stärkung der Orts- und Stadtkerne in zumutbarer Entfernung gewährleistet ist, 
c) räumliche Strukturen geschaffen werden, die eine nachhaltige und umwelt- sowie 
ressourcenschonende Mobilität ermöglichen, 
d) zur Deckung eines ganzjährig gegebenen Wohnbedarfs benötigte Flächen nicht für 
eine bloß zeitweilige Wohnnutzung verwendet werden, 
e) eine bestmögliche Abstimmung der Standorte für Wohnen, wirtschaftliche 
Unternehmen und öffentliche Dienstleistungseinrichtungen sowie für 
Erholungsgebiete erreicht wird und 
f) die Bevölkerung vor Gefährdung durch Naturgewalten und Unglücksfälle 
außergewöhnlichen Umfangs sowie vor Umweltschäden, -gefährdungen und -
belastungen durch richtige Standortwahl dauergenutzter Einrichtungen und durch 
Schutzmaßnahmen bestmöglich geschützt wird. 
 
(2) Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 
1. haushälterische und nachhaltige Nutzung von Grund und Boden, insbesondere 
der sparsame Umgang mit Bauland; 
2. Vorrang der öffentlichen Interessen vor Einzelinteressen; 
3. Vorrang für die Siedlungsentwicklung nach innen und Vermeidung von 
Zersiedelung; 
4. verstärkte Berücksichtigung der Umweltschutzbelange und entsprechende 
Wahrnehmung der Klimaschutzbelange bei der Abwägung ökologischer und 
ökonomischer Ansprüche an den Raum, Unterstützung des Natur- und 
Landschaftsschutzes; 
5. Orientierung der Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des öffentlichen 
Verkehrs und sonstigen Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung größtmöglicher 
Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen; 
6. Entwicklung der Raumstruktur entsprechend dem Prinzip der gestreuten 
Schwerpunktbildung und Entwicklung und Erhaltung einer regionalen Identität; 
7. aktive Bodenpolitik der Gemeinden für leistbares Wohn- und Betriebsbauland; 
8. sparsame Verwendung von Energie und vorrangiger Einsatz heimischer 
erneuerbarer Energieträger; 
9. verstärkte Berücksichtigung unterschiedlicher Auswirkungen von Planungen auf 
Frauen und Männer, auf Kinder und Jugendliche, auf ältere Menschen sowie auf 
Menschen mit Behinderung. 
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4.2. Relevante Aussagen der überörtlichen Raumplanung 

Landesentwicklungsprogramm (LEP) und/oder Sachprogramme (SP) 

Landesentwicklungsprogramm, Sachprogramme 
LEP 2003 
Ziele zu Siedlungsentwicklung im LEP (B1): 
1. Erhaltung bzw. Schaffung kompakter Siedlungen mit klar definierten Grenzen 
zum Außenraum und haushälterische Nutzung von Grund und Boden 
2. Konzentration der Siedlungsentwicklung an geeigneten Standorten möglichst im 
Be-reich leistungsfähiger ÖV-Systeme 
3. Sicherstellung der Verfügbarkeit geeigneter Baulandflächen in ausreichendem 
Umfang 
4. Schutz der Bevölkerung vor Umweltschäden, -gefährdungen und -belastungen 
5. Vermeidung von Nutzungskonflikten 
 
Ziele zu Freiraumordnung, Naturschutz und Landschaftsentwicklung (C1): 
1. Sicherung von erhaltenswerten Grün- und Freiraumstrukturen. 
2. Sicherung ertragreicher und Erhaltung geschlossener landwirtschaftlicher Fluren. 
3. Sicherung von Flächen (Lebensräumen) mit hohem ökologischen und/oder 
landschaftsästhetischen Wert und Entwicklung von lebenswerten Räumen mit hoher 
Biodiversität. 
 
Im Sachprogramm Standortentwicklung für Wohnen und Arbeiten im Salzburger 
Zentralraum 
ist St. Gilgen jetzt als regionales Nebenzentrum ausgewiesen, in denen über den 
gemeindeeigenen Bedarf an Wohnungen hinaus auch zuwandernde 
Wohnbevölkerung aufgenommen werden kann. 
Die Siedlungsentwicklung soll 
+ vorrangig in den Siedlungsschwerpunkten erfolgen 
+ sich verstärkt an den leistungsfähigen öffentlichen Verkehrsmitteln orientieren 
 
 

 

4.3. Relevante Aussagen des Regionalprogramms 

Entsprechend der Verordnung des Landesentwicklungsprogrammes Salzburg (LEP 
2003) ist die Gemeinde St. Gilgen dem Regionalverband Osterhorngruppe 
zugeordnet, zu dem noch die Gemeinden Hintersee, Ebenau, Faistenau, Hof bei 
Salzburg, Fuschl am See, Strobl, Thalgau, Plainfeld und Koppl gehören. 
Für den Regionalverband Osterhorngruppe wurde kein Regionalprogramm 
verordnet. 
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4.4. Räumliches Entwicklungskonzept (REK) 

Textliche Aussagen / Ziele und Maßnahmen des REK 

 Im REK der Gemeinde St. Gilgen sind zum ggst. Vorhaben folgende relevanten Ziele 
und Maßnahmen getroffen:  

 

BRUNN NORDOST:  

3.4.6.7. Brunn: 

Das Siedlungsgebiet Brunn reicht vom Siedlungsbereich Zinkenbach – 
Schmiedsiedlung bis zur Gabelung B 158 – Gemeindestraße (alte Bundesstraße). Das 
Gebiet ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt, um den landwirtschaftlichen 
Weiler Brunn und die bäuerlichen Einzelgehöfte hat sich durch die Ansiedlung 
weichender Kinder nutzungsfremde Wohnbebauung entwickelt. 

Der Weiler Brunn selbst besteht aus landwirtschaftlichen Betrieben im nördlichen 
Bereich und einigen Wohnhäusern im südlichen Bereich. Am westlichen Weilerrand 
wurde ein Recyclinghof der Gemeinde errichtet. Im nördlichen Bereich befindet sich 
zwischen den Bauernhöfen ein „Winterabstellplatz“ für Wohnwagen.  

• Der Weiler selbst kann abgerundet werden, eine Verdichtung der Wohnbebauung 
(auffüllen und abrunden) ist vorrangig auf der südwestlichen Seite der 
Gemeindestraße im Bereich der bestehenden Wohnhäuser - in entsprechendem 
Abstand zu den Bauernhöfen - vorgesehen. 

• Wird die Winterabstellung der Wohnwagen beibehalten so hat eine Abschirmung 
durch winterharte Bepflanzung zum Freiraum hin zu erfolgen. 

 

Östlich des Weilers Brunn hat sich zwischen dem landwirtschaftlicher Betrieb 
„Stadelmann" und der alten Bundesstraße eine einzeilige Einfamilienhausbebauung 
entwickelt, die sich quer durch den Grünraum erstreckt und eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes darstellt. 

• Die einreihige Wohnbebauung entlang der Aufschließungsstraße zum Stadelmann 
soll erweitert und durch eine zweite Häuserzeile zu einem kompakteren 
Siedlungsansatz verdichtet und zur Gemeindestraße (alte Bundesstraße) hin 
aufgefüllt werden, was bei entsprechender Bebauung (Bebauungsplan) die negativen 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild mindern sollte. Der Eigenbedarf der 
betroffenen Grundbesitzer kann hier gedeckt werden. 

 

Im Planteil zum REK ist für den ggst. Bereich „Wohnsiedlung vorwiegend mit 
Einfamilienhausbebauung“ festgelegt. 
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SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 

3.4.6.6. Zinkenbach - Schmiedsiedlung 

• Die Wohnbebauung im Bereich der Schmiedsiedlung kann im Anschluß an die 
Einfamilienhausbebauung nach 

Norden zum Freizeitzentrum hin abgerundet werden, sodaß ein geschlossener und 
abgerundeter Siedlungsrand 

entsteht. Ein ausreichender Abstand zum Freizeitzentrum (siehe Kap. soziale 
Infrastruktur) ist einzuhalten, was durch 

eine Siedlungsgrenze in der Plandarstellung verdeutlicht wird. Nördlich des 
Lagerhauses soll in Anbetracht der 

zentralen Lage dieses Standortes im Siedlungsraum von Gschwand ein Supermarkt 
errichtet werden. 

• Der Eigenbedarf des Adambauern kann im Anschluß an die Schmiedsiedlung 
(siehe Abrundung) gedeckt werden. 

 

5.2.6. Bauliche Freizeitinfrastruktur 

• [...] 

• Die südlich gelegene Schmiedsiedlung kann noch in geringem Ausmaß nach 
Norden erweitert werden, vorwiegend zur Eigenbedarfsdeckung, vom nördlichen 
Bebauungsrand der Siedlung bis zum Kultur- und Freizeitzentrum ist dabei ein 
Abstand von etwa 75 m zu halten. Die geplante Anlage ist mit einem entsprechenden 
Lärmschutzwall zur Siedlung hin abzuschließen, um mögliche Beeinträchtigungen 
für die Wohnbebauung in der Siedlung auszuschließen. 

• [...] 

 

Im Planteil zum REK ist für den ggst. Bereich „Wohnsiedlung vorwiegend mit 
Einfamilienhausbebauung“ festgelegt. 
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5. Beschränkungen (Kennzeichnungen und 
Kenntlichmachungen)  

 

Im Bereich der Teilabänderungsfläche sind Kennzeichnungen oder Kenntlich-
machungen bekannt: 

Ja 
Hinweis: 
Wenn im oben angeführte Feld "NEIN" ausgewählt wurde, müssen die unten 
angeführten detaillierten Nachweise vorhandener Beschränkungen 
(Kennzeichnungen und/oder Kenntlichmachungen) nicht ausgefüllt werden. 

 

5.1. Naturschutz 

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind naturschutzrechtliche Beschränkungen 
vorhanden:  Ja   

Beschreibung dieser naturschutzrechtlichen Beschränkung(en) 
BRUNN NORDOST: 
Die Änderungsfläche liegt im Landschaftsschutzgebietes "Schafberg-
Salzkammergutseen".  
Schutzzweck ist die Erhaltung 
1. der besonderen landschaftlichen Schönheit des im § 1 festgelegten Gebietes 
(reizvolle Lage der Voralpenseen am Fuß imposanter Felswände und markanter 
Berggipfel, Verlandungszonen, umgeben von Grünland, Bergwäldern sowie 
Almflächen und Ödland); 
2. des besonderen Erholungswertes (touristische Nutzung) der wesentlich durch die 
Salzkammergutseen geprägten Naturlandschaft bzw. naturnahen Kulturlandschaft. 
 
Im Zuge der ca. 200 m nördöstlich befindlichen "T330/24 Gschwand - Bereich 
Stadlmanngasse (Ebner)" wurde vom naturschutzrechtlichen ASV folgende 
Stellungnahme abgegeben: 
"Die Abänderungsfläche befindet sich in Gschwand im Bereich Stadlmanngasse, 
südlich der B 158 Wolfgangseestraße zwischen Brunn und dem "Dorf der Tiere". 
Es ist vorgesehen, die einreihige Wohnbebauung entlang der Aufschließungsstraße 
zum Stadlmann zu erweitern und zu einem kompakteren Siedlungsansatz zu 
verdichten, der bis zur alten Bundesstraße (heute Gemeindestraße) hin aufgefüllt 
werden soll. 
Das Landschaftsbild und der Charakter der Landschaft im gegenständlichen 
Landschaftsraum im Landschaftsschutzgebiet Salzkammergutseen wird einerseits 
geprägt durch ausgedehnte landwirtschaftlich intensiv genutzte Wiesenflächen, 
bäuerlichen Anwesen, Siedlungsansätzen und dem südöstlichen Freizeitzentrum 
nord-nordöstlich der Schmiedsiedlung. Der Bereich Stadlmanngasse ist derzeit 
geprägt von einer Widmungsstruktur und Bebauung. Eine örtliche Kompensierung 
im Bereich der Stadlmanngasse führt im Wesentlichen zu einem geschlossenen 
Siedlungsansatz, der im Hinblick auf die erwähnte bisherige Siedlungsstruktur einer 
Zersiedelung positiv anzusehen ist. 
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Gleichzeitig wird jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht festgehalten, dass in 
Zukunft durch Auffüllung des bisherigen zersiedelten Siedlungsansatzes eine 
weitere Baulandausweisung, abgesehen von kleineren Arrondierungen im 
gegenständlichen Landschaftsraum hintanzuhalten und somit unzulässig ist. Das 
Auffüllen im Bereich des Siedlungsansatzes Stadlmanngasse ist als 
"Baulandsicherungsmodell" in dieser Region anzusehen. Sollte die aus der Sicht des 
Naturschutzes vorgegebene Vorgangsweise akzeptiert werden, wird gegen die 
beantragte Widmungsänderung kein Einwand erhoben." 
 
Bezüglich der naturschutzrechtlichen Stellungnahme ist kenntlich zu machen, dass 
es sich hierbei um eine Auffüllung und Abrundung im Bereich östlich der 
Stadlmanngasse, nordöstlich des bereits bebautem und südwestlich des gewidmetem 
Bauland, handelt und dies somit eine geschlossene Bebauung östlich entlang der 
Stadlmanngasse darstellt. Ebenso ist festzustellen, dass das Auffüllen und Abrunden 
im Bereich des Siedlungsansatzes der Stadlmanngasse den bestehenden 
Siedlungsansatz i abschließt. 
Aufgrund dieser Tatsache, können die negativen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild in Zusammenhang mit den Festlegungen im BPL verringert werden. 
Darüber hinaus ist eine Übereinstimmmung mit dem REK im Bereich der 
Stadlmanngasse gegeben. (siehe Gutachten - Würdigung der Übereinstimmung mit 
den Planungsaussagen des Räumlichen Entwicklungskonzeptes) 
Im Bebauungsplan werden entlang des südöstlichen Randes der Änderungsfläche 
Eingrünungsmaßnahmen festgelegt, um einen sanften Übergang zwischen 
Siedlungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten und somit die negativen 
Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet reduzieren zu können. 
Aufgrund der im BPL festgelegten Maßnahmen und der o.a. Stellungnahme des 
naturschutzrechtlichen ASV, wird der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets 
nicht negativ beeinflusst. 
Bei der Änderungsfläche handelt es ich um eine Auffüllung und Abrundung im 
Bereich östlich entlang der Stadlmanngasse. Die Fläche grenzt im Südwesten und 
Nordosten an bestehendes und zum Teil bebautes Bauland an, womit es sich nicht 
um eine Erweiterung, sondern um eine Auffüllung und Abrundung des 
Siedlungsgebiets handelt. Im Zuge der Interessensabwägung ist daher aufgrund der 
o.a. Ausführungen der Siedlungsentwicklung im südwestlichen Bereich des LS 
Schafberg-Salzkammergutseen jedenfalls der Vorrang zu geben, da es wie o.a. durch 
die ggst. Lückenschließung zu keiner negativen Beeinträchtigung des Schutzzwecks 
kommt. 
 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die Änderungsfläche liegt im Landschaftsschutzgebietes "Schafberg-
Salzkammergutseen".  
Schutzzweck ist die Erhaltung 
1. der besonderen landschaftlichen Schönheit des im § 1 festgelegten Gebietes 
(reizvolle Lage der Voralpenseen am Fuß imposanter Felswände und markanter 
Berggipfel, Verlandungszonen, umgeben von Grünland, Bergwäldern sowie 
Almflächen und Ödland); 
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2. des besonderen Erholungswertes (touristische Nutzung) der wesentlich durch die 
Salzkammergutseen geprägten Naturlandschaft bzw. naturnahen Kulturlandschaft. 
 
Die Abänderungsfläche befindet sich in Gschwand im nördlichen Bereich der 
Schmiedsiedlung. Es ist geplant die Einfamilienhausbebauung nach Norden 
abzurunden, sodass ein geschlossener und abgerundeter Siedlungsrand entsteht. Das 
Landschaftsbild und der Charakter der Landschaft im gegenständlichen 
Landschaftsraum wird einerseits geprägt durch ausgedehnte landwirtschaftlich 
intensiv genutzte Wiesenflächen, bäuerlichen Anwesen, Siedlungsansätzen und dem 
Freizeitzentrum nördlich der Schmiedsiedlung. Der Bereich der Schmiedsiedlung ist 
geprägt durch seine Einfamilienhausbebauung und kompakte Struktur. Durch eine 
Abrundung im Norden der Siedlung könnte der bestehende Siedlungsansatz 
abgeschlossen werden. Dies führt im Zusammenhang mit den Festlegungen des BPL 
zu einer Minimierung der negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
 
Ergänzend ist noch festzustellen, dass durch die Abrundung im Anschluss an die 
Schmiedsiedlung  der Eigenbedarf des Adambauers gedeckt werden soll (siehe 
REK). Die Siedlungsentwicklung in diesem Bereich der Schmiedsiedlung ist darüber 
hinaus auch in Übereinstimmung mit dem REK.  (siehe Gutachten - Würdigung der 
Übereinstimmung mit den Planungsaussagen des Räumlichen 
Entwicklungskonzeptes) 
 
Im Bebauungsplan werden entlang des nördlichen und westlichen Randes der 
Änderungsfläche Eingrünungsmaßnahmen festgelegt, um einen sanften Übergang 
zwischen Siedlungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten. Im Zuge der 
Interessensabwägung ist daher aufgrund der o.a. Ausführungen der 
Siedlungsentwicklung im randlichen Bereich des LS Schafberg-Salzkammergutseen 
jedenfalls der Vorrang zu geben, da es wie o.a. durch die ggst. Abrundung zu keiner 
negativen Beeinträchtigung des Schutzzwecks kommt. 
 
Allfällige Unterlagen zu den beschriebenen naturschutzrechtlichen 
Beschränkungen (Gutachten, Stellungnahmen etc) :   
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5.2. Wasserwirtschaft 

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind wasserrechtliche Beschränkungen 
vorhanden:  Nein 

Beschreibung dieser wasserrechtlichen Beschränkung(en) 

Die beiden Änderungsflächen BRUNN NORDOST und SCHMIEDSIEDLUNG 
NORD befinden sich außerhalb von Wasserschutz- oder schongebieten und liegen 
auch nicht im Bereich von Brunnen oder Quellen oder sonstigen 
wasserwirtschaftlichen Beschränkungen. Eine Beschränkung liegt somit hinsichtlich 
des ggst. Sachbereichs nicht vor. 
 
Allfällige Unterlagen zu den beschriebenen wasserrechtlichen Einschränkungen  
(Gutachten, Stellungnahmen etc) :  
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5.3. Wildbach, Lawinen, Steinschlag usw. 

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind Beschränkungen auf Grund 
naturräumlicher Gefährdungen vorhanden:  Nein 

Beschreibung dieser naturräumlichen Gefährdungen und der damit verbundenen 
Beschränkung(en) 
Die ggst. Änderungsflächen liegen außerhalb jeglicher Gefahrenzonen der WLV und 
der Bundeswasserbauverwaltung. Eine Beschränkung hinsichtlich des ggst. 
Sachbereichs liegt somit nicht vor. 
 
Allfällige Unterlagen zu den beschriebenen naturräumlichen Gefährdungen 
(Stellungnahme der WLV etc) :  
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5.4. Geologie 

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind Beschränkungen auf Grund geologischer 
Problemlagen oder Gefährdungen vorhanden:  Nein 

Beschreibung dieser Gefährdungen und der damit verbundenen 
Beschränkung(en) 
Gem. geologischer Karte befinden sich die ggst. Flächen im Bereich des 
Schwemmfächers. Die Änderungflächen sind weitgehend eben. 
Daher und aufgrund der bestehenden Umgebungsbebauung ist insgesamt von einer 
guten Baugrundeignung auszugehen und es liegen somit hinsichtlich des 
Fachbereichs Geologie keine Beschränkungen vor. 
 
Allfällige Unterlagen zu den beschriebenen geologischen Beschränkungen 
(Baugrundgutachten etc):  
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5.5. Wald 

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind Beschränkungen auf Grund vorhandener 
Waldflächen vorhanden:  Nein 

Beschreibung dieser Beschränkung(en) 
Die Änderungsflächen sind nicht bewaldet, womit hinsichtlich des ggst. 
Fachbereichs keine Beschränkung besteht. 
 
Allfällige Unterlagen zu den beschriebenen Beschränkungen 
(Rodungsbewilligungen, Auszug aus dem WEP etc):  
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5.6. Lärm 

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind Beschränkungen auf Grund 
immissionsschutztechnischer Problemlagen vorhanden: Ja 

Beschreibung dieser immissionsschutztechnischen Problemlagen und der damit 
verbundenen Beschränkung(en) 
Die Änderungsflächen befinden sich gem. Immissionkataster Prognose 2025 tags im 
Verlärmungsbereich zw. 55 - 60 dB und somit für EW im Bereich der Handlungsstufe 
1. Entsprechend dieser Belastung werden die gesamten Flächen als EW/L1 
gewidmet. Im Bebauungsplan sind entsprechend der Richtlinie Immissionsschutz in 
der Raumordnung konkret detaillierte Schallschutzmaßnahmen festgelegt. 
Das nördlich befindliche Freizeitzentrum inkl. Sportflächenwidmung liegt in einem 
Abstand von ca. 75 m, womit gem. Richtlinie Immissionsschutz in der Raumordnung 
der erforderliche Abstand gem. dem Abstandsdiagramm (Anhang 4 ) genau 
eingehalten wird. Eine negative Beeinträchtigung erfolgt damit nicht, es sollte jedoch 
auch zukünftig kein Näherrücken der Wohnbebauung erfolgen. 
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Allfällige Unterlagen zu den beschriebenen immissionsschutztechnischen 
Beschränkungen (Lärmschutzgutachten etc) :  

 
 

5.7. Altlasten und Verdachtsflächen 

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind Beschränkungen auf Grund von 
Altlasten/Verdachtsflächen vorhanden:   Nein 
 
Beschreibung der Altlasten und Verdachtsflächen und der damit verbundenen 
Beschränkung(en):  
Im Bereich der Umwidmungsflächen und im Umkreis von 50 m gibt es keine 
Altlasten oder Verdachtsflächen und ähnliches. 
 
BRUNN NORDOST: 
Die nächstgelegene Prüffläche Brunn (EDV Nr.: 5394) befindet sich ca. 315 m 
Luftlinie südwestlich, getrennt durch die Zinkenbachstraße und Stadlmanngasse. 
Damit besteht hinsichtlich des ggst. Fachbereichs Altlasten und Verdachtsflächen 
keine Beschränkung. 
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SCHMIEDSIEDLUNG NORD:  
Die nächstgelegene Prüffläche Brunn (EDV Nr.: 5394) befindet sich ca. in 740 m 
Luftlinie nordwestlich. Damit besteht hinsichtlich des ggst. Fachbereichs Altlasten 
und Verdachtsflächen keine Beschränkung. 
 
Allfällige Unterlagen:  
File: Altlasten.pdf (Link: 
http://portal.salzburg.gv.at/rogserve/Index?cmd=getblob&blobablageid=244407) 

 

5.8. Bauverbotsbereiche (Eisenbahnen, Seilbahnen, Stromleitungen usw) 

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind Beschränkungen auf Grund von 
Bauverboten vorhanden:  Nein 

Beschreibung dieser Bauverbotsbereiche und der damit verbundenen 
Beschränkung(en) 
Die ggst. Flächen befinden sich in keinem Bauverbotsbereich, eine dahingehende 
Beschränkung liegt somit nicht vor. 
 
Allfällige Unterlagen zu den beschriebenen Bauverbotsbereichen  

 

 

5.9. Sonstige Kennzeichnungen und Kenntlichmachungen  

Im Bereich der Umwidmungsfläche sind Beschränkungen auf Grund anderer 
Fachmaterien vorhanden: Nein 

Beschreibung dieser Kennzeichnungen und Kenntlichmachungen (Bergrechtliche 
Festlegungen, etc) und der damit verbundenen Beschränkung(en) 
Eine Beschränkung liegt hinsichtlich des ggst. Sachbereichs nicht vor. 
 
Allfällige Unterlagen zu den beschriebenen Beschränkungen  

 

 

5.10. Stellungnahmen der Fachdienststellen des Landes 

Wasserwirtschaft (20703) 28.7.2021: 

Elektronisch unterschrieben von Ripper-Würtz Ines 

Hinsichtlich Schutz- und Schongebiete sowie Gefahrenzonen der 
gewässerbetreuenden Dienststellen liegen keine wasserwirtschaftlichen 
Beschränkungen vor. 

-------------------------------------------------- 
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5.11. Behandlung der Stellungnahmen des Landes durch den Ortsplaner 

Das Ergebnis der Vorbegutachtung wurde entsprechend berücksichtigt und 
eingearbeitet und erfolgte eine vertiefte Auseinandersetzung mit den eingebrachten 
Punkten.  

 

Naturschutz: 

Die Flächen liegen im Landschaftsschutzgebiet "Schafberg-Salzkammergutseen".  

Bei dieser Fläche "Brunn Nordost" handelt es sich um eine Auffüllung und 
Abrundung bzw. Lückenfüllung im Bereich östlich der Stadlmanngasse, nordöstlich 
und südwestlich des bereits gewidmeten und zum Teil bebauten Bauland. Im 
Bebauungsplan werden entlang des südöstlichen Randes der Änderungsfläche 
Eingrünungsmaßnahmen festgelegt, um einen sanften Übergang zwischen 
Siedlungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten und somit die negativen 
Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet reduzieren zu können. Im Zuge der 
Interessensabwägung ist daher aufgrund der o.a. Ausführungen der 
Siedlungsentwicklung im südwestlichen Bereich des LS Schafberg-
Salzkammergutseen jedenfalls der Vorrang zu geben, da es wie o.a. zu keiner 
negativen Beeinträchtigung des Schutzzwecks kommt. 

 

Die Fläche "Schmiedsiedlung Nord" soll im Anschluss an die 
Einfamilienhausbebauung nach Norden hin abgerundet werden, sodass ein 
geschlossener und abgerundeter Siedlungsrand entsteht. Durch eine Abrundung im 
Norden der Siedlung könnte der bestehende Siedlungsansatz abgeschlossen werden. 
Dies führt im Zusammenhang mit den Festlegungen des BPL zu einer Minimierung 
der negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Ergänzend ist noch 
festzustellen, dass durch die Abrundung im Anschluss an die Schmiedsiedlung  der 
Eigenbedarf des Adambauers gedeckt werden könnte (siehe REK). 

 

Lärm: 

Konkret detaillierte Lärmschutzmaßnahmen wurden im Bebauungsplan als 
besondere Festlegung ergänzt und sind damit im weiteren Bauverfahren verbindlich 
umzusetzen und überprüfbar. Die Widmung erfolgt mit der Lärmkenntlichmachung 
als EW/L1. 
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6. Infrastrukturelle Erschließung  
 
Für die Teilabänderungsfläche sind infrastrukturelle Erschließungen notwendig  

Ja 

Begründung: 
 
 
Hinweis: 
Wenn im oben angeführten Feld "NEIN" ausgewählt wurde, müssen die unten 
angeführten detaillierten Nachweise über infrastrukturelle Erschließungen nicht 
ausgefüllt werden. 

 

6.1. Trinkwasserversorgung  

Eine ausreichende, dem Stand der Technik entsprechende Trinkwasserversorgung ist 
im Bereich der Umwidmungsfläche vorhanden: Ja 

Beschreibung der Trinkwasserversorgung  
Die Trinkwasserversorgung erfolgt bei beiden Änderungsflächen durch die 
Wassergenossenschaft Abersee. 
 
Bestätigung des Versorgungsunternehmens:  

Formblätter beiliegend:   

File: Wasserwirtschaft 382.1.pdf (Link: 
http://portal.salzburg.gv.at/rogserve/Index?cmd=getblob&blobablageid=248345) 

File: Wasserwirtschaft 373.6.pdf (Link: 
http://portal.salzburg.gv.at/rogserve/Index?cmd=getblob&blobablageid=248346) 

 

 

6.2. Abwasserentsorgung (Niederschlags- und Schmutzwasser)  

Eine ausreichende, dem Stand der Technik entsprechende Abwasserentsorgung ist 
im Bereich der Umwidmungsfläche vorhanden: Ja 

Beschreibung der Abwasserentsorgung (Niederschlags- und Schmutzwasser) 
Schmutzwässer: Ortskanal 
Oberflächenwässer: Versickerung auf Eigengrund 
 
Bestätigung des Entsorgungsunternehmens:  

Formblätter beiliegend:   
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6.3. Verkehrserschließung  

Die Umwidmungsfläche ist verkehrlich ausreichend, dem Stand der Technik 
entsprechend erschlossen:  Ja 

Beschreibung der Verkehrserschließung 
BRUNN NORDOST:  
Die Erschließung für den Verkehr erfolgt direkt über die südlich von der B 158 
Wolfgangsee Bundesstraße abzweigende Stadlmanngasse. Das Grundstück GP 373/6 
wird nordwestlich von der Stadlmanngasse erschlossen. 
  
Die Versorgung durch den öffentlichen Verkehr erfolgt durch die nächstgelegene 
Bushaltestelle "St. Gilgen Brunn". Die Bushaltestelle liegt ca. 430 m Fußweg entfernt 
und ist damit innerhalb der lt. LEP 2003 für den Bus vorgesehenen fußläufig 
erreichbaren Entfernung.  
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die Schmiedsiedlung wird über die B 158 Wolfgangsee Bundesstraße erschlossen. 
Die Zufahrt zum ggst. Grundstück GP 382/1 erfolgt über die von der Bundesstraße 
abzweigenden Seestraße und anschließend direkt über die angrenzende 
Schmiedsiedlung (Erschließungsstraße). 
 
Die Versorgung durch den öffentlichen Verkehr erfolgt durch die nächstgelegen 
Bushaltestelle "St. Gilgen Abersee". Die Bushaltestelle liegt ca. 770 m Fußweg entfernt 
und ist lt. LEP 2003 für den Bus nicht in fußläufig erreichbarer Entfernung 
vorhanden. 
 
Bestätigung des Straßenerhalters bzw ÖV-Anbieters:  

Formblätter beiliegend  

File: Verkehr  373.6.pdf (Link: 
http://portal.salzburg.gv.at/rogserve/Index?cmd=getblob&blobablageid=248347) 

File: Verkehr 382.1.pdf (Link: 
http://portal.salzburg.gv.at/rogserve/Index?cmd=getblob&blobablageid=248348) 

 

 

6.4. Sonstige infrastrukturelle Erschließungen  

Die Umwidmungsfläche ist mit weiteren Einrichtungen der technischen 
Infrastruktur erschlossen:  Ja 

Beschreibung der sonstigen infrastrukturellen Erschließungen 
Die nächsten Versorgungseinrichtungen befinden sich vorrangig im Ortsteil 
Gschwand: 
 
BRUNN NORDOST: 
Nahversorger: ca. 1, 6 km 
Lagerhaus: ca. 1 km 
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Volksschule Abersee: ca. 950 m 
Wirtshaus: ca. 1,2 km 
Kirche Abersee: ca. 1,9 km 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Nahversorger: ca. 1,6 km 
Lagerhaus: ca. 750 m 
Volksschule Abersee: ca. 350 m 
Wirtshaus: ca. 1,3 km 
Kirche Abersee: ca. 1,6 km 
 
Weitere Versorgungseinrichtungen befinden sich im Hauptort St. Gilgen und in der 
Nachbargemeinde Strobl. 
 
Des weiteren ist im REK festgelegt, dass "in Anbetracht der zentralen Lage dieses 
Standortes im Siedlungsraum von Gschwand im Norden des Lagerhauses ein 
Supermarkt errichtet werden soll". 
 
Bestätigung des Infrastrukturanbieters:  

 

 

6.5. Stellungnahmen der Fachdienststellen des Landes  

Wasserwirtschaft (20703) 28.7.2021: 

Elektronisch unterschrieben von Ripper-Würtz Ines 

TRINKWASSERVERSORGUNG: 

Die Trinkwasserversorgung soll, lt. Antrag, durch die WG Abersee erfolgen. 

Lt. aktuellen Überprüfungsbefund nach § 134 WRG ist von einer ausreichenden 
Wasserversorgung auszugehen. Dies ist jedoch durch den Wasserversorger zu 
bestätigen. 

 

ABWASSERBESEITIGUNG:  

Lt. Antrag soll die Abwasserentsorgung durch die Ortskanalisation erfolgen, der 
Anschluss sollte ohne größeren Aufwand herstellbar sein, da der 
Schmutzwasserkanal direkt an den ggs. Grundstücken vorbeiführt.   

 

OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG: 

Die geplante Versickerung anfallender Oberflächenwässer auf Eigengrund wird aus 
fachlicher Sicht begrüßt. 

-------------------------------------------------- 
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7. Strukturuntersuchung  
 

7.1. Planungsrelevante Umstände - Beschreibung  der Flächennutzung, 
vorhandener Bebauungsstruktur etc. 

BRUNN NORDOST: 
Die Änderungsfläche befindet sich ca. 6,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen 
in Gschwander Ortsteil Brunn. Die ggst. Fläche liegt südlich der B158 Wolfgangsee 
Straße am nördlichen Rand der Siedlung, entlang der Stadlmanngasse und dem 
bestehenden Bauland.  
Östlich des Weilers Brunn hat sich zwischen dem landwirtschaftlicher Betrieb 
„Stadelmann" und der alten Bundesstraße eine einzeilige Einfamilienhausbebauung 
entwickelt, die sich quer durch den Grünraum erstreckt. 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die Änderungsfläche befindet sich ca. 7,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen 
im Gschwander Ortsteil Abersee. Die ggst. Fläche liegt im Norden der 
Schmiedsiedlung. Die Schmiedsiedlung ist als eine "Wohnsiedlung vorwiegend mit 
Einfamilienhausbebauung" definiert. Die angrenzenden Flächen im Norden und 
Westen dienen der landwirtschaftlichen Nutzung. Die im Osten befindende Fläche 
ist bereits als EW gewidmet, aber noch unbebaut. Im Süden grenzt die 
Schmiedsiedlung an vorwiegender Einfamilienhausbebauung. 
 

Unterlagen zu den planungsrelevanten Umständen  (Gutachten, 
Stellungnahmen etc):  

 

7.2. Allgemeine Stellungnahmen aller Fachdienststellen des Landes zur 
Umwidmung  

Aus der Vorbegutachtung: 
Naturschutz (20506) 16.7.2021: 
Elektronisch unterschrieben von Wessely August 
Brunn Nordost: 
Die vorgesehene Widmungsfläche liegt östlich des Weilers Brunn. Hier hat sich 
zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb Stadelmann und der alten Bundesstraße 
eine zeilenförmige Einfamilienhausbebauung entwickelt, die sich quer durch den 
Grünraum erstreckt und eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
darstellt. Die Bebauung der gegenständlichen Widmungsfläche führt dazu, dass die 
zeilenförmige Bebauungsstruktur weiter verdichtet und deren landschaftliche 
Wirkung weiter verstärkt wird. 
Schmiedsiedlung Nord: 
Hier soll eine Teilfläche aus GP 382/1 in der Größe von 1102 m² als Bauland 
gewidmet und Bebaut werden. Auch hier wird durch die Lage der Fläche bewirkt, 
dass der Siedlungsbereich nach Norden vorgeschoben wird und mittelfristig die 
Gefahr besteht, dass bei Weiterführung der Entwicklung die Siedlung mit dem 
nördlich liegenden Freizeitpark zusammenzuwachsen wird. 
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Die gegenständlichen Widmungsbereiche befinden sich am westlichen Rand des 
Landschaftsschutzgebietes Schafberg-Salzkammergutseen. 
Gemäß § 16 Salzburger Landschaftsschutzgesetz können Gebiete außerhalb 
geschlossener Ortschaften zu Landschaftsschutzgebieten erklärt werden, wenn sie 
eine besondere landschaftliche Schönheit aufweisen oder für die Erholung als 
charakteristische Naturlandschaft oder als naturnahe 
Kulturlandschaft bedeutend sind. 
Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes Schafberg-Salzkammergutseen ist 
gemäß § 1a der Schafberg-Salzkammergutseen-Landschaftsschutzverordnung die 
Erhaltung: 
1. der besonderen landschaftlichen Schönheit des Gebietes (reizvolle Lage der 
Voralpenseen am Fuß imposanter Felswände und markanter Berggipfel, 
Verlandungszonen, umgeben von Grünland, Bergwäldern sowie Almflächen und 
Ödland); 
2. des besonderen Erholungswertes (touristische Nutzung) der wesentlich durch die 
Salzkammergutseen geprägten Naturlandschaft bzw. naturnahen Kulturlandschaft 
Vom Landschaftsschutzgebiet ausgeschlossen sind geschlossene Ortschaften, wie 
zum Beispiel auch der nördlich der Umwidmungsfläche gelegene Ortsteil Brunn. 
Die entlang der Stadlmanngasse entstandene lockere Bebauung mit 
Einfamilienhäusern stellt eine Zersiedelung einer bisher naturnahen 
Kulturlandschaft dar. Die Fortsetzung dieser Zersiedelung steht einerseits im 
Widerspruch zu Grundsätzen der Raumordnung und andererseits zum 
Erhaltungsziel 1 des Landschaftsschutzgebietes. 
Die Bebauung der gegenständlichen Umwidmungsfläche würde eine 
Weiterentwicklung der derzeit locker bebauten Stadlmanngasse hin zu einer 
geschlossenen Ortschaft bewirken. 
Die Weiterführung der Verbauung im Bereich Schmiedsiedlung vergrößert einen 
kompakten Siedlungsbereich in Richtung Norden. Auf Grund der Parzellengröße ist 
auch die Frage zu stellen, ob diese nicht dem raumordnerischen Grundsatz  des 
sparsamen Bodenverbrauchs zuwiderläuft. Bei einer Weiterührung dieser Tendenz 
ist auch hier die Entwicklung einer geschlossenen Ortschaft absehbar. 
Da diese Entwicklungen im Widerspruch zu den grundsätzlichen Zielsetzungen 
eines Landschaftsschutzgebietes stehen, sind die Umwidmungen der beiden 
gegenständlichen Grundstücke aus naturschutzfachlicher Sicht abzulehnen. 
-------------------------------------------------- 
Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen (20407) 21.7.2021: 
Elektronisch unterschrieben von Seidl Anita 
Bei den beiden betroffenen TAÄ-Flächen handelt es sich um besonders hochwertige 
Böden in Bezug auf die Funktionen "Natürliche Bodenfruchtbarkeit" und 
"Abflussregulierung". Aus bodenschutzfachlicher Sicht sind derart hochwertige 
Flächen grundsätzlich von eine Bebauung auszuschließen. 
 
Die vorliegende Interessensabwägung ist grundsätzlich nachvollziehbar. Aus 
bodenschutzfachlicher Sicht sind somit im Bebauungsplan jedenfalls konkrete und 
standortbezogene Bodenschutzmaßnahmen festzulegen, um negative Auswirkungen 
auf die betroffenen natürlichen Bodenfunktionen möglichst zu minimieren. 
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Zu den ggst Bebauungsplänen wird aus fachlicher Sicht festgehalten, dass hier 
grundsätzlich zwar Maßnahmen zum Schutz des Bodens festgehalten wurden. 
Allerdings handelt es sich lediglich um eine Auflistung von möglichen Maßnahmen 
(Auswahlmöglichkeit für das nachgereihte Bauverfahren). Da es aber zu einer 
wesentlichen Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen kommt und um 
eine Minimierung der negativen Auswirkungen auf die betroffenen 
Bodenfunktionen sicherzustellen, sind daher aus fachlicher Sicht im Bebauungsplan 
konkrete und standortbezogene Bodenschutzmaßnahmen festzulegen, die 
verbindlich und überprüfbar sind. 
 
Diese könnten zB lauten: 
- Verwertungsnachweis des Oberboden: Der Oberboden ist sachgemäß abzutragen 
und weitgehend wieder zu verwenden oder zur Verbesserung/Aufwertung einer 
geringwertigen Fläche, vorzugsweise in der Gemeinde, zu verwenden. Dabei sind 
die Richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung entsprechend einzuhalten. 
- Die vollständige Flächenversiegelung hat sich auf die Gebäudeflächen und die 
Zufahrt zu beschränken. Alle ebenerdigen Parkplätze und Zugangswege sind 
jedenfalls teilversiegelt auszuführen (Rasengittersteine oä). 
-etc 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht sind grundsätzlich negative Auswirkungen mit der 
geplanten TAÄ in den Bereichen "Brunn Nordost" und "Schmiedsiedlung Nord" 
nicht zu erwarten. 
 
Bei entsprechender Berücksichtigung der oa Aspekte bestehen somit sowohl aus 
bodenschutzfachlicher Sicht als auch aus Sicht der Landwirtschaft keine Einwände 
gegen die geplante TAÄ. 
-------------------------------------------------- 
Wasserwirtschaft (20703) 28.7.2021: 
Elektronisch unterschrieben von Ripper-Würtz Ines 
Der Antragsteller beabsichtigt in der Gemeinde St. Gilgen (Gschwand) auf den GP 
382/1 und 373/6 in der KG 56103 eine Anpassung des FWP. Dabei soll 1762 m² GLG 
– Grünland, ländliches Gebiet in EW – Erweitertes Wohngebiet umgewidmet 
werden.  
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besteht – nach Vorlage der zu Ergänzenden 
Unterlagen zur Trinkwasserversorgung - kein Einwand zur Widmung. 
-------------------------------------------------- 
Umweltschutz (20502) 19.8.2021: 
Elektronisch unterschrieben von Frauscher-Ingram Angelika 
Fachbereich Boden/Altlasten: 
Kein Einwand, da keine altlastenrelevanten Flächen gem. ALSAG §2 auf den 
betroffenen Grundstücken der ho. Dienststelle bekannt sind. 
 
Der Amtssachverständige: 
Josef Schmitzberger 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fachbereich Luft: 
Vorbelastung: gering 
Zusatzbelastung: gering 
kein Einwand 
Eva Foelsche-Trummer 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fachbereich Lärm: 
Südwestlich der B 158 (Wolfgangsee Straße) ist die Umwidmung von zwei Parzellen 
Grünland in Erweitertes Wohngebiet (EW) geplant. Im vorliegenden Antrag wird die 
Lärmbelastung anhand der Lärmkarte beschrieben. Es ist jedoch auf Seite 22 und 43 
nicht der zitierte Immissionskataster Prognose 2025 dargestellt, sondern 
offensichtlich die Emissionskarte. Der anzuwendende Immissionskataster wird in 
der Beilage übermittelt, und zeigt, dass auf beiden Grundstücken ein Lden von 55 bis 
60 dB zu erwarten ist, was der Handlungsstufe 1 der Richtlinie "Immissionsschutz in 
der Raumordnung" entspricht. Es sollte daher eine Lärmkenntlichmachung (EW/L1) 
erfolgen, und im Bauverfahren sind Lärmschutzmaßnahmen vorzuschreiben. 
Hinweis: Nördlich der Schmiedsiedlung befindet sich zusätzlich ein Freizeitzentrum 
inklusive Sportflächenwidmung. Gemäß Abstandsdiagramm der Immissionsschutz-
Richtlinie (Anhang 4) sind bis 20.000 m² Lärmfläche 70 m Abstand erforderlich, um 
den Grenzwert im EW nicht zu überschreiten. Derzeit werden diese 70 m genau 
eingehalten, und es sollte auch zukünftig kein Näherrücken der Wohnbebauung 
erfolgen. 
Angelika Frauscher-Ingram 
 
Bild Immissionskataster.pdf beigefügt. 
-------------------------------------------------- 
 
Aus dem Genehmigungsverfahren: 

 

7.3. Behandlung der FD-Stellungnahmen durch den Ortsplaner 

Aus der Vorbegutachtung: 
Das Ergebnis der Vorbegutachtung wurde entsprechend berücksichtigt und 
eingearbeitet und erfolgte eine vertiefte Auseinandersetzung mit den eingebrachten 
Punkten.  
 
Naturschutz: 
Die Flächen liegen im Landschaftsschutzgebiet "Schafberg-Salzkammergutseen".  
Bei dieser Fläche "Brunn Nordost" handelt es sich um eine Auffüllung und 
Abrundung bzw. Lückenfüllung im Bereich östlich der Stadlmanngasse, nordöstlich 
und südwestlich des bereits gewidmeten und zum Teil bebauten Bauland. Im 
Bebauungsplan werden entlang des südöstlichen Randes der Änderungsfläche 
Eingrünungsmaßnahmen festgelegt, um einen sanften Übergang zwischen 
Siedlungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten und somit die negativen 
Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet reduzieren zu können. Im Zuge der 
Interessensabwägung ist daher aufgrund der o.a. Ausführungen der 
Siedlungsentwicklung im südwestlichen Bereich des LS Schafberg-
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Salzkammergutseen jedenfalls der Vorrang zu geben, da es wie o.a. zu keiner 
negativen Beeinträchtigung des Schutzzwecks kommt. 
 
Die Fläche "Schmiedsiedlung Nord" sollen im Anschluss an die 
Einfamilienhausbebauung nach Norden hin abgerundet werden, sodass ein 
geschlossener und abgerundeter Siedlungsrand entsteht. Durch eine Abrundung im 
Norden der Siedlung könnte der bestehende Siedlungsansatz abgeschlossen werden. 
Dies führt im Zusammenhang mit den Festlegungen des BPL zu einer Minimierung 
der negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Ergänzend ist noch 
festzustellen, dass durch die Abrundung im Anschluss an die Schmiedsiedlung  der 
Eigenbedarf des Adambauers gedeckt werden könnte (siehe REK). 
 
Lärm: 
Konkret detaillierte Lärmschutzmaßnahmen wurden im Bebauungsplan als 
besondere Festlegung ergänzt und sind damit im weiteren Bauverfahren verbindlich 
umzusetzen und überprüfbar. 
 
Boden: 
Konkret detaillierte Bodenschutzmaßnahmen wurden im Bebauungsplan als 
besondere Festlegung ergänzt und sind damit im weiteren Bauverfahren verbindlich 
umzusetzen und überprüfbar. 
 
Aus dem Genehmigungsverfahren: 
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7.4. Landschaftsstruktur und -bild 

 
 

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

BRUNN NORDOST:  
Die Änderungsfläche befindet sich ca. 6,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen 
im Gschwander Ortsteil Brunn, südlich der Stadlmanngasse. Entlang der 
Stadlmanngasse befinden sich überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser. Die 
Änderungsfläche stellt hier ein Lückenschließung dar. Südwestlich der 
Zinkenbachstraße steigen die Waldflächen steil an. Im Südosten, mit einer 
Entfernung von 240 m, befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb. Die weiteren 
Freiflächen in der Umgebung dienen der landwirtschaftlichen Nutzung. 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die Änderungsfläche befindet sich ca. 7,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen 
im Gschwander Ortsteil Abersee. Die ggst. Fläche liegt im Norden der 
Schmiedsiedlung und rundet damit die Siedlungsentwicklung im ggst. Bereich ab. 
Die Schmiedsiedlung ist als eine "Wohnsiedlung vorwiegend mit 
Einfamilienhausbebauung" definiert. Im Norden und Westen werden die Freiflächen 
landwirtschaftlich genutzt. Des weiteren befindet sich anschließend an die 
Grünflächen im Norden ein Freizeitzentrum. Im Süden der Siedlung fließt der 
Zinkenbach, der den Ortsteil Abersee vom Ortsteil Gschwendt trennt. 
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7.4.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 
 

7.4.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.5. Vegetation und Tierwelt 

   

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

Die Vegetation der Änderungsflächen stellt sich als landwirtschaftliche genutzte 
Wiese dar, welche durch teilweise Bebauung und Verkehrswege begrenzt ist. Die 
Vegetation weist damit keine Besonderheiten auf und entspricht den Bedingungen 
im Landschaftsraum. Dasselbe ist für die Tierwelt anzunehmen. 

 

7.5.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

  

7.5.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.6. Erholungsnutzung und Grünflächen 

   

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

BRUNN NORDOST:  
Die Änderungsfläche dient der landwirtschaftlichen Nutzung. Die ggst. Fläche 
grenzt im Nordosten an bereits bestehendes, gewidmetes und bebautes Bauland an. 
Im Südwesten grenzt die ggst. Fläche an eine bereits als Bauland gewidmete, jedoch 
noch unbebaute Fläche an, welche ebenfalls noch landwirtschaftlich genutzt wird. 
Darüber hinaus befindet sich die Änderungsfläche inmitten des bestehenden 
Siedlungsgebietes entlang der Stadlmanngasse. Wanderwege oder vergleichbare 
Nutzungen bestehen keine im Bereich der Änderungsfläche. Damit hat der 
betroffene Bereich keine Bedeutung für die allgemeine Erholungsnutzung. 
  



Seite 38 von 64 

SCHMIEDSIEDLUNG NORD:  
Die Änderungsfläche dient der landwirtschaftlichen Nutzung, wie auch die im 
Norden und Westen angrenzende Freifläche. Die östlich angrenzende Fläche ist 
bereits als EW gewidmet, jedoch noch unbebaut. Der Bereich im Süden besteht 
überwiegend aus Ein- und Zweifamilienhausbebauungen. Somit befindet sich die 
Änderungsfläche angrenzend an das bestehende Siedlungsgebiet. Wanderwege oder 
vergleichbare Nutzungen bestehen keine im Bereich der Änderungsfläche. Damit hat 
der betroffene Bereich keine Bedeutung für die Erholungsnutzung. 

 

7.6.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.6.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.7. Lebensräume inklusive Vernetzung 
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Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

Die beiden Änderungsflächen liegen im Randbereich des Landschaftsschutzgebietes 
"Schafberg-Salzkammergutseen".  
Schutzzweck ist die Erhaltung 
1. der besonderen landschaftlichen Schönheit des im § 1 festgelegten Gebietes 
(reizvolle Lage der Voralpenseen am Fuß imposanter Felswände und markanter 
Berggipfel, Verlandungszonen, umgeben von Grünland, Bergwäldern sowie 
Almflächen und Ödland); 
2. des besonderen Erholungswertes (touristische Nutzung) der wesentlich durch die 
Salzkammergutseen geprägten Naturlandschaft bzw. naturnahen Kulturlandschaft. 
Aufgrund der Auffüllung bzw. Abrundung der Änderungsflächen, der im BPL 
festgelegten Maßnahmen und der Stellungnahme des naturschutzrechtlichen ASV, 
wird der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets nicht wesentlich negativ 
beeinflusst (vgl. Kennzeichnungen und Kenntlichmachungen). 

 

7.7.1. Beurteilung der Nachvollziehbarkeit durch die Fachdienststellen des 
Landes  

 

7.7.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.8. Kulturgüter und Ortsbild 

   

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

Kulturgüter oder schützenswerte Ortsbilder befinden sich keine im Bereich der 
Änderungsflächen, wie auch keine archäologisch oder baugestalterisch besonders 
wertvollen Bereiche. Sichtachsen oder -beziehungen zu Kulturgütern liegen ebenfalls 
nicht vor. 

 

7.8.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.8.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 
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7.9. Geologie  
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Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

Gem. geologischer Karte befinden sich die ggst. Flächen im Bereich eines 
Schwemmkegels. Die Flächen sind weitestgehend eben. 
Daher und aufgrund der bestehenden Umgebungsbebauung ist insgesamt von einer 
guten Baugrundeignung auszugehen. 

  

7.9.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.9.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 
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7.10. Boden  
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Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

BRUNN NORDOST:  
Die Bodenfunktionen sind auf der ggst. Fläche zwischen 4 (=hoch) bis 5a (sehr hoch) 
eingestuft, Standortfunktion besteht keine. Die Fläche im ggst. Bereich weist einen 
vergleichbaren Wert mit den meisten anderen landwirtschaftlichen Nutzflächen in 
St. Gilgen auf, womit für die Fläche hinsichtlich des Bodens keine Bedenken 
bestehen. Lediglich im Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und die 
"Abflussregulierung" (5a bzw. 5 - sehr hoch) weisen die Böden höhere Werte auf. 
Die beabsichtigte Änderung stellt eine geringfügige Erweiterung im Anschluss an 
das bestehende Siedlungsgebiet dar und entspricht somit dem Ziel der 
Raumordnung v.a. im Hinblick auf den Vorrang einer Siedlungsentwicklung nach 
innen und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
Die Bodenfunktionsbewertung ergibt für den ggst Entwicklungsbereich die 
nachfolgenden dargestellten Funktionserfüllungsgrade der Bodenfunktionen: 
 
Lebensraumfunktion 4 
Standortfunktion 0 
Natürliche Bodenfruchtbarkeit 5a 
Abflußregulierung 5 
Pufferfunktion 4 
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Die nächsten Versorgungseinrichtungen befinden sich vorrangig im Ortsteil 
Gschwand: 
Nahversorger: 1.600 m 
Lagerhaus: ca. 1000 m 
Volksschule Abersee: ca. 950 m 
Wirtshaus: ca. 1.200 m 
Kirche Abersee: 1.900 m 
Weitere Versorgungseinrichtungen befinden sich im Hauptort St. Gilgen und in der 
Nachbargemeinde Strobl. 
 
Des weiteren sind Besonnung, Klima und Luftgüte in ausreichender Umweltqualität 
gegeben. Im Osten und Westen liegen größere, zusammenhängende Waldflächen, 
welche abschirmend, speichernd und filternd wirken. Eine allfällige 
Beeinträchtigung durch die B158 wird dadurch überkompensiert. 
Darüber hinaus handelt es sich bei der ggst. Fläche um eine Auffüllung entlang der 
Stadlmanngasse, Versorgungseinrichtungen sind vorhanden, wodurch auf dem 
Wege der Interessensabwägung einer Siedlungsentwicklung im ggst. Bereich der 
Vorrang zu geben ist. 
In Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und die "Abflussregulierung" sind 
konkret detallierte Vermeidungs-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen im ggst. 
Bebauungsplan festgelegt. 
 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die Bodenfunktionen sind auf der ggst. Fläche zwischen 2 (=gering) bis 5a (sehr 
hoch) eingestuft, Standortfunktion besteht keine. Die Fläche im ggst. Bereich weist 
einen vergleichbaren Wert mit den meisten anderen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen in St. Gilgen auf, womit für die Fläche hinsichtlich des Bodens keine 
Bedenken bestehen. Lediglich im Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ 
und die "Abflussregulierung" (5a bzw. 5 - sehr hoch) weisen die Böden höhere Werte 
auf. 
Die beabsichtigte Änderung stellt eine geringfügige Erweiterung im Anschluss an 
das bestehende Siedlungsgebiet dar und entspricht somit dem Ziel der 
Raumordnung v.a. im Hinblick auf den Vorrang einer Siedlungsentwicklung nach 
innen und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
Die Bodenfunktionsbewertung ergibt für den ggst Entwicklungsbereich die 
nachfolgenden dargestellten Funktionserfüllungsgrade der Bodenfunktionen: 
 
Lebensraumfunktion 3 
Standortfunktion 0 
Natürliche Bodenfruchtbarkeit 5a 
Abflußregulierung 4-5 
Pufferfunktion 2 
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Die nächsten Versorgungseinrichtungen befinden sich vorrangig im Ortsteil 
Gschwand: 
Nahversorger: 1.500 m 
Lagerhaus: ca. 750 m 
Volksschule Abersee: ca. 350 m 
Wirtshaus: ca. 1.300 m 
Kirche Abersee: 1.600 m 
Weitere Versorgungseinrichtungen befinden sich im Hauptort St. Gilgen und in der 
Nachbargemeinde Strobl. 
 
Des weiteren sind Besonnung, Klima und Luftgüte in ausreichender Umweltqualität 
gegeben. Im Norden und Westen liegen größere, zusammenhängende Waldflächen, 
welche abschirmend, speichernd und filternd wirken. Eine allfällige 
Beeinträchtigung durch die B158 wird dadurch überkompensiert. 
Darüber hinaus handelt es sich bei der ggst. Fläche um eine Erweiterung der 
Schmiedsiedlung, Versorgungseinrichtungen sind vorhanden, wodurch auf dem 
Wege der Interessensabwägung einer Siedlungsentwicklung im ggst. Bereich der 
Vorrang zu geben ist. 
In Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und die "Abflussregulierung" sind 
konkret detaillierte Vermeidungs-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen im 
ggst. Bebauungsplan festgelegt. 

 

7.10.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.10.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.11. Land- und Forstwirtschaft  

 

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

BRUNN NORDOST:  
Die ggst. Fläche befindet sich zwischen einer zeilenförmigen 
Einfamilienhausbebauung entlang der Stadlmanngasse, welche zurzeit als GLG 
gewidmet ist. Die nächstgelegene Landwirtschaft befindet sich im Norden der ggst. 
Änderungsfläche, wodurch die Umwidmungsfläche funktional von den 
Landwirtschaften getrennt ist und daher auch räumlich keine Beeinträchtigung 
besteht. 
Somit besteht kein Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Betrieben und der 
Änderungsfläche, womit auch keine Bewirtschaftungserschwernisse für die 
Landwirtschaften durch die geplante Baulandwidmung auftreten. 
Landwirtschaftliche Wirtschaftswege führen nicht über die Änderungsfläche. 
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Insgesamt betrachtet hat die ggst. Fläche daher keine besondere Bedeutung für die 
landwirtschaftliche Nutzung. 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD:  
Die ggst. Fläche befindet sich im Norden der Schmiedsiedlung, welche zurzeit der 
landwirtschaftlichen Nutzung dient. 
Landwirtschaftliche Betriebe befinden sich keine in der unmittelbaren Umgebung, 
womit auch keine Bewirtschaftungserschwernisse für Landwirtschaften durch die 
geplante Baulandwidmung auftreten. Landwirtschaftliche Wirtschaftswege führen 
nicht über die Änderungsfläche, wodurch die ggst. Fläche insgesamt betrachtet 
daher keine Bedeutung für die landwirtschaftliche Nutzung hat. Im Zuge der 
Interessensabwägung ist einer Bebauung jedenfalls der Vorzug zu geben. 

 

7.11.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.11.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.12. Wasser und Wasserwirtschaft  

 

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

Die Änderungsflächen befinden sich außerhalb von Wasserschutz- oder 
schongebieten und liegen auch nicht im Bereich von Brunnen oder Quellen oder 
sonstigen wasserwirtschaftlichen Beschränkungen. 
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7.12.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.12.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.13. Naturräumliche Gefährdungen  

 

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

Die Änderungsflächen befinden sich außerhalb der gelben und roten 
Wildbachgefahrenzonen gem. Gefahrenzonenplan der WLV. Eine Beschränkung 
liegt somit hinsichtlich des ggst. Sachbereichs nicht vor (vgl. Kennzeichnungen und 
Kenntlichmachungen). 
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7.13.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.13.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.14. Lärm  

 

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

Die Änderungsflächen befinden sich gem. Immissionkataster Prognose 2025 tags im 
Verlärmungsbereich zw. 55 - 60 dB und somit für EW im Bereich der Handlungsstufe 
1. Entsprechend dieser Belastung werden die gesamten Flächen als EW/L1 
gewidmet. Im nachfolgenden Bauverfahren sind entsprechend der Richtlinie 
Immissionsschutz in der Raumordnung konkret detaillierte Schallschutzmaßnahmen 
vorzuschreiben. (vgl. Kennzeichnungen und Kenntlichmachungen) 
Das nördlich befindliche Freizeitzentrum inkl. Sportflächenwidmung liegt in einem 
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Abstand von ca. 75 m, womit gem. Richtlinie Immissionsschutz in der Raumordnung 
der erforderliche Abstand gem. dem Abstandsdiagramm (Anhang 4 ) genau 
eingehalten wird. Eine negative Beeinträchtigung erfolgt damit nicht, es sollte jedoch 
auch zukünftig kein Näherrücken der Wohnbebauung erfolgen. 

 

7.14.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.14.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

 

7.15. Luft  

 

Bestandserhebung und Wirkanalyse der Umwidmung auf die erhobene Struktur 

BRUNN NORDOST: 
Die ggst. Umwidmungsfläche befindet sich östlich der Stadlmanngasse, anschließend 
an zeilenförmige Einfamilienhausbebauungen. Diese Gegebenheiten bewirken nur 
geringe Schadstoffbelastungen der Luft, wodurch die zusätzliche Belastung aus 
Quell- und Zielverkehr sowie aus Hausbrand hier nicht merklich zu einer Erhöhung 
der Belastung führen wird. 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD:  
Die Änderungsfläche liegt im Norden der Schmiedsiedlung. Diese Gegebenheiten 
bewirken nur geringe Schadstoffbelastungen der Luft, wodurch die zusätzliche 
Belastung aus Quell- und Zielverkehr, sowie aus Hausbrand, hier nicht merklich zu 
einer Erhöhung der Belastung führen wird. 

 

7.15.1. Beurteilung durch die Fachdienststellen des Landes  

 

7.15.2. Behandlung der Stellungnahme des Landes durch den/die OrtsplanerIn 

 

7.16. Zusammenfassung der Strukturuntersuchung  

 

7.17. Planungsfachliche Auseinandersetzung mit der Stellungnahme des Landes  
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8. Bebauungsplanung (gemäß ROG 2009)  
 
 
Allfällige Planfreistellung 
 
Für den Bereich der vorliegenden Teilabänderung wird eine Planfreistellung 
beschlossen: 
 

Nein 

 
 
Begründung einer Planfreistellung 
 
 
 
Anmerkungen zum Bebauungsplan 
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9. Gutachten  
 

9.1. Würdigung der Übereinstimmung mit den Vorgaben der überörtlichen 
Raumplanung  

BRUNN NORDOST:  
Die geplante Teiländerung stellt eine geringfügige Erweiterung und Abrundung 
entlang der Stadlmanngasse dar und entspricht somit v.a. der Zielsetzung der 
Vermeidung von Zersiedelung und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, 
da dieses Fläche eine Lücke zwischen der im Nordosten bestehenden Bebauung und 
dem im Südwesten gewidmetem Bauland darstellt. 
Die Widmungsänderung der verfahrensgegenständlichen Fläche berücksichtigt die 
Zielsetzungen und Maßnahmen des Landesentwicklungsprogramms betreffend die 
Erhaltung und Schaffung kompakter Siedlungen mit klar definierten Grenzen zum 
Außenraum und die haushälterische Nutzung von Grund und Boden, sowie jene des 
Sachprogramms, dass die Siedlungsentwicklung vorrangig in den 
Siedlungsschwerpunkten erfolgen soll. 
 
Auch entspricht die Teilabänderung trotz der Lage im LS Schafberg - 
Salzkammergutseen den Festlegungen im LEP hinsichtlich  der Sicherung von 
Flächen (Lebensräumen) mit hohem ökologischen und/oder landschaftsästhetischen 
Wert und Entwicklung von lebenswerten Räumen mit hoher Biodiversität. Dies 
deshalb, da es sich bei der Fläche "Brunn Nordost" um eine Auffüllung und 
Abrundung bzw. Lückenfüllung im Bereich östlich der Stadlmanngasse, nordöstlich 
und südwestlich des bereits gewidmeten und zum Teil bebauten Bauland handelt. 
Darüber hinaus sind im Bebauungsplan Eingrünungsmaßnahmen festgelegt, um 
einen sanften Übergang zwischen Siedlungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten 
und somit die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet reduzieren 
zu können. Es handelt sich hier um die letzte Lücke entlang der Stadlmanngasse und 
um eine klassische Lückenschließung. Im Zuge der Interessensabwägung ist daher 
aufgrund der o.a. Ausführungen bezüglich Lückenschließung und der 
Eingrünungsmaßnahmen im Bebauungsplan der Siedlungsentwicklung im 
südwestlichen Randbereich des LS Schafberg-Salzkammergutseen jedenfalls der 
Vorrang zu geben, da es wie o.a. zu keiner negativen Beeinträchtigung des 
Schutzzwecks kommt. 
 
Die Gemeinde St. Gilgen ist Mitglied des Regionalverbandes Osterhorngruppe. Für 
den Regionalverband Osterhorngruppe wurde kein Regionalprogramm verordnet. 
 
Die geplante Teiländerung erfüllt somit die Vorgaben der überörtlichen 
Raumplanung. 
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SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die geplante Teiländerung stellt eine geringfügige Erweiterung bzw. Abrundung im 
Norden der Schmiedsiedlung dar und entspricht somit v.a. der Zielsetzung der 
Vermeidung von Zersiedelung und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
Die Widmungsänderung der verfahrensgegenständlichen Fläche berücksichtigt die 
Zielsetzungen und Maßnahmen des Landesentwicklungsprogramms betreffend die 
Erhaltung und Schaffung kompakter Siedlungen mit klar definierten Grenzen zum 
Außenraum und die haushälterische Nutzung von Grund und Boden, sowie jene des 
Sachprogramms, dass die Siedlungsentwicklung vorrangig in den 
Siedlungsschwerpunkten erfolgen soll. 
 
Die Lage außerhalb des ÖV Einzugsbereichs von 500 m zur nächstgelegenen 
Bushaltestelle einer hochrangigen Verbindung, welche sich in ca. 244 m Luftlinie und 
ca. 765 m fußläufiger Entfernung befindet, kann wie im LEP gefordert besonders 
begründet werden: 
- Im Bereich der Änderungsfläche ist die technische Infrastruktur 
(Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energieversorgung) Bestand 
- Die Baulandausweisung dient der Deckung des Eigenbedarfs des 
Grundeigentümers und es findet ein haushälterischer Umgang mit Grund und 
Boden statt. 
- In der näheren Umgebung befinden sich im Ortsteil von Gschwand die 
notwendigen Infrastruktureinrichtungen: Nahversorger (ca. 1.600 m), Lagerhaus (ca. 
750 m), Volksschule Abersee (ca. 350 m), Wirtshaus (ca. 1.300 m), Kirche Abersee (ca. 
1600 m). Weitere Versorgungseinrichtungen befinden sich im Hauptort St. Gilgen 
und in der Nachbargemeinde Strobl. 
- Das ganze Gebiet bietet sehr gute Lebensbedingungen, besonders im Bereich 
Umweltqualität, Lärmfreiheit und Luftqualität 
- Das Räumliche Entwicklungskonzept beinhaltet eine eindeutig zuordenbare 
positive Aussage zur Erweiterung des Standortes, dass 
"die Wohnbebauung im Bereich der Schmiedsiedlung im Anschluss an die 
Einfamilienhausbebauung nach Norden zum Freizeitzentrum hin abgerundet 
werden soll, sodass ein geschlossener und abgerundeter Siedlungsrand entstehen 
kann".  
 
Des weiteren können noch folgende "besondere Begründung" zur Lage außerhalb 
des Einzugsbereiches des ÖV angeführt werden: 
- Im Räumlichen Entwicklungskonzept ist festgelegt, dass "in Anbetracht der 
zentralen Lage dieses Standortes im Siedlungsraum vom Gschwand, nördlich des 
Lagerhauses ein Supermarkt errichtet werden soll". Dies würde einen Mehrwert für 
den Siedlungsraum und seine Bewohner bedeuten. 
- Die Busverbindung stellt auch die Anbindung an Strobl und nach Fuschl dar, in 
welchen sich weitere Einrichtungen der Darseinsvorsorge befinden. 
 
Auch entspricht die Teilabänderung trotz der Lage im LS Schafberg - 
Salzkammergutseen den Festlegungen im LEP hinsichtlich  der Sicherung von 
Flächen (Lebensräumen) mit hohem ökologischen und/oder landschaftsästhetischen 
Wert und Entwicklung von lebenswerten Räumen mit hoher Biodiversität. Dies 
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deshalb, da die Flächen im Anschluss an die Einfamilienhausbebauung nach Norden 
hin abgerundet werden, sodass ein geschlossener und abgerundeter Siedlungsrand 
entsteht. Dies führt im Zusammenhang mit den Festlegungen des BPL zu einer 
Minimierung der negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die Abrundung 
im ggst. Bereich führt zu einem Abschluss der Siedlungsentwicklung gem. der 
bestehenden Bebauungsstruktur der Schmiedfeldsiedlung. Es kommt auch nicht zur 
Begründung neuer Nutzungen. Ergänzend ist noch festzustellen, dass durch die 
Abrundung im Anschluss an die Schmiedsiedlung  der Eigenbedarf des Adambauers 
gedeckt werden kann (siehe REK) und damit in Zusammenhang mit den 
Eingrünungsmaßnahmen im Bebauungsplan der Siedlungsentwicklung im 
Randbereich des LS Schafberg-Salzkammergutseen jedenfalls der Vorrang zu geben, 
da es wie o.a. zu keiner negativen Beeinträchtigung des Schutzzwecks kommt. 
 
Die Gemeinde St. Gilgen ist Mitglied des Regionalverbandes Osterhorngruppe. Für 
den Regionalverband Osterhorngruppe wurde kein Regionalprogramm verordnet. 
 
Die geplante Teiländerung erfüllt somit die Vorgaben der überörtlichen 
Raumplanung. 
 

9.2. Würdigung der Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Raumordnungsgesetzes  

BRUNN NORDOST:  
Die geplante Teiländerung erfüllt die Vorgaben des ROG 2009 und die 
Raumordnungsziele und -grundsätze werden umgesetzt, vor allem hinsichtlich der 
"haushälterischen und nachhaltigen Nutzung von Grund und Boden", des "Vorrangs 
einer Siedlungsentwicklung nach innen", sowie der "Vermeidung von Zersiedelung".  
Dem Grundsatz einer "haushälterischen und nachhaltigen Nutzung von Grund und 
Boden" wird dadurch entsprochen, dass bedarfsgerecht gewidmet wird. Die Fläche 
dient dem Eigenbedarf und Baulandsicherungsmaßnahmen werden berücksichtigt. 
Antragstellerin war die Mutter von Alexander Eisl, zwischenzeitlich wurde der 
Betrieb an Alexander Eisl übergeben, welches aus wirtschaftlicher Notwendigkeit 
erfolgte. Da die 3 verbleibenden weichenden Erben noch um einiges jünger sind, 
wurde daher im Übergabevertrag festgehalten, dass Herr Alexander Eisl die 
Grundstücke überschreiben muss, wenn diese mit dem Bau eines Eigenheims 
beginnen wollen.  
Frau Eisl (vormals Graf) ist die Tante von Herrn Alexander Eisl (die Schwägerin der 
Mutter von Herrn Alexander Eisl, welche früher Eisl geheißen hat und bereits seit 
über 30 Jahren den Namen Graf trägt).  
Das Grundstück 373/5, welches der Tante (Frau Eisl) von Herrn Alexander Eisl 
gehörte, verkaufte das Grundstück 373/5 an die Cousine. Die Übergabe des 
Grundstücks an Frau Eisl (Tante) erfolgte aus den Übergabebedingungen des 
Übergabevertrags von den Großeltern an die Eltern des Herrn Alexander Eisl´s und 
hat somit mit dem Eigenbedarf der Mutter nichts zu tun. Somit dient die Fläche als 
Eigenbedarf.  
Die Grundsätze des "Vorrangs einer Siedlungsentwicklung nach innen" und der 
"Vermeidung von Zersiedelung" werden dadurch erfüllt, dass das ggst. 
Planungsgebiet direkt an gewidmetes und großteils bebautes Bauland anschließt und 
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es sich hierbei um eine Auffüllung bzw. Lückenfüllung entlang der Stadlmanngasse 
handelt. 
Der Grundsatz des „Vorrangs der öffentlichen Interessen vor Einzelinteressen“ wird 
dadurch gestützt, dass die gegenständliche Teilabänderung Planungsabsicht der 
Gemeinde ist (siehe Festlegungen im REK für den gegenständlichen Bereich) und die 
Flächen dem Eigenbedarf der Kinder dienen - siehe Ausführungen oben. 
Die ggst. Teilabänderungsfläche liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets 
Schafberg - Salzkammergutseen. Ein Widerspruch zu den Zielen des 
Landschaftsschutzgebiets besteht nicht, wie unter Kennzeichnungen und 
Kenntlichmachungen - Naturschutz dargelegt wurde. Damit stimmt die ggst. 
Änderung mit dem Grundsatz der „verstärkten Berücksichtigung der 
Umweltschutzbelange und entsprechende Wahrnehmung der Klimaschutzbelange 
bei der Abwägung ökologischer und ökonomischer Ansprüche an den Raum sowie 
Unterstützung des Natur und Landschaftsschutzes“ überein. 
Aufgrund der vertretbaren Lage zu den nächstgelegenen Versorgungseinrichtungen 
erfüllt die ggst. Fläche den Grundsatz der "Orientierung der Siedlungsentwicklung 
an den Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs und den sonstigen 
Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung größtmöglicher Wirtschaftlichkeit dieser 
Einrichtungen". Weiters ist im REK eine Errichtung eines Supermarktes nördlich des 
Lagerhauses aufgrund der zentralen Lage dieses Standortes im Siedlungsraum 
vorgesehen.  
Die Grundsätze der „Entwicklung der Raumstruktur entsprechend dem Prinzip der 
gestreuten Schwerpunktbildung“ wurden bereits bei der Erstellung des REK 
berücksichtigt. Hinsichtlich des Grundsatzes der „angestrebten Entwicklung und 
Erhaltung einer regionalen Identität“ ist die ggst. Widmung neutral. 
Der Grundsatz der „sparsamen Verwendung von Energie und vorrangiger Einsatz 
heimischer erneuerbarer Energieträger“ wird insofern berücksichtigt, als dass der 
Standort lt. SAGIS ein gutes Solarpotenzial aufweist. 
Hinsichtlich des Grundsatzes der „verstärkten Berücksichtigung unterschiedlicher 
Auswirkungen von Planungen auf Frauen und Männer, auf Kinder und Jugendliche, 
auf ältere Menschen sowie auf Menschen mit Behinderung“ ist die gegenständliche 
Fläche durch die Lage zu Nahversorgungseinrichtungen, Kindergarten, Schule … 
und die Entfernung zu den ÖPNV-Haltestellen als günstig bzw. vertretbar zu 
bezeichnen. 
 
Die geplante Teiländerung erfüllt somit die Vorgaben des ROG. 
 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die geplante Teiländerung erfüllt die Vorgaben des ROG 2009 und die 
Raumordnungsziele und -grundsätze werden umgesetzt, vor allem hinsichtlich der 
"haushälterischen und nachhaltigen Nutzung von Grund und Boden", des "Vorrangs 
einer Siedlungsentwicklung nach innen", sowie der "Vermeidung von Zersiedelung".  
Dem Grundsatz einer "haushälterischen und nachhaltigen Nutzung von Grund und 
Boden" wird dadurch entsprochen, dass bedarfsgerecht gewidmet wird. Die Fläche 
dient dem Eigenbedarf und Baulandsicherungsmaßnahmen werden berücksichtigt. 
Antragstellerin war die Mutter von Alexander Eisl, zwischenzeitlich wurde der 
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Betrieb an Alexander Eisl übergeben, welches aus wirtschaftlicher Notwendigkeit 
erfolgte. Da die 3 verbleibenden weichenden Erben noch um einiges jünger sind, 
wurde daher im Übergabevertrag festgehalten, dass Herr Alexander Eisl die 
Grundstücke überschreiben muss, wenn diese mit dem Bau eines Eigenheims 
beginnen wollen.  
Frau Eisl (vormals Graf) ist die Tante von Herrn Alexander Eisl (die Schwägerin der 
Mutter von Herrn Alexander Eisl, welche früher Eisl geheißen hat und bereits seit 
über 30 Jahren den Namen Graf trägt).  
Das Grundstück 373/5, welches der Tante (Frau Eisl) von Herrn Alexander Eisl 
gehörte, verkaufte das Grundstück 373/5 an die Cousine. Die Übergabe des 
Grundstücks an Frau Eisl (Tante) erfolgte aus den Übergabebedingungen des 
Übergabevertrags von den Großeltern an die Eltern des Herrn Alexander Eisl´s und 
hat somit mit dem Eigenbedarf der Mutter nichts zu tun. Ebenfalls wir der 
Grundsatz einer "haushälterischen und nachhaltigen Nutzung von Grund und 
Boden" dadurch entsprochen, dass die Geschwister (Juliana, 11.10.1991, Anna-Maria, 
12.01.1995 und Florian, 15.03.1998) darauf bauen sollen und diese somit geteilt 
werden. 
Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wurde darüber hinaus 
im Bebauungsplan eine Mindestanzahl von 2 Wohneinheiten festgelegt und soll die 
Fläche wie o.a. von den Geschwister von Herrn Eisl zur Deckung ihres 
Wohnbedürfnisses bebaut werden. Das Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden ist damit erfüllt. 
Die Grundsätze des "Vorrangs einer Siedlungsentwicklung nach innen" und der 
"Vermeidung von Zersiedelung" werden dadurch erfüllt, dass das ggst. 
Planungsgebiet direkt an gewidmetes und großteils bebautes Bauland anschließt und 
eine Abrundung darstellt, die im REK vorgesehen ist. 
Der Grundsatz des „Vorrangs der öffentlichen Interessen vor Einzelinteressen“ wird 
dadurch gestützt, dass die gegenständliche Änderung Planungsabsicht der 
Gemeinde ist (siehe Festlegungen im REK für den gegenständlichen Bereich). 
Die ggst. Teilabänderungsfläche liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets 
Schafberg - Salzkammergutseen. Ein Widerspruch zu den Zielen des 
Landschaftsschutzgebiets besteht nicht, wie unter Kennzeichnungen und 
Kenntlichmachungen - Naturschutz dargelegt. Damit stimmt die ggst. 
Teilabänderung mit dem Grundsatz der „verstärkten Berücksichtigung der 
Umweltschutzbelange und entsprechende Wahrnehmung der Klimaschutzbelange 
bei der Abwägung ökologischer und ökonomischer Ansprüche an den Raum sowie 
Unterstützung des Natur und Landschaftsschutzes“ überein. 
Die Lage außerhalb des fußläufigen Einzugsbereichs der nächst gelegenen 
Bushaltestelle gem. LEP 2003 kann besonders begründet werden (sh. Würdigung der 
Übereinstimmung mit der überörtlichen Raumplanung). Daher, sowie aufgrund der 
vetretbaren Lage zu den nächstgelegenen Versorgungseinrichtungen erfüllt die ggst. 
Teilabänderung des Flächenwidmungsplanes den Grundsatz der "Orientierung der 
Siedlungsentwicklung an den Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs und den 
sonstigen Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung größtmöglicher 
Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen". Des weiteren ist im REK eine Errichtung 
eines Supermarktes nördlich des Lagerhauses aufgrund der zentralen Lage dieses 
Standortes im Siedlungsraum vorgesehen.  
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Die Grundsätze der „Entwicklung der Raumstruktur entsprechend dem Prinzip der 
gestreuten Schwerpunktbildung“ wurden bereits bei der Erstellung des REK 
berücksichtigt. Hinsichtlich des Grundsatzes der „angestrebten Entwicklung und 
Erhaltung einer regionalen Identität“ ist die ggst. Widmung neutral. 
Der Grundsatz der „sparsamen Verwendung von Energie und vorrangiger Einsatz 
heimischer erneuerbarer Energieträger“ wird insofern berücksichtigt, als dass der 
Standort lt. SAGIS ein gutes Solarpotenzial aufweist. 
Hinsichtlich des Grundsatzes der „verstärkten Berücksichtigung unterschiedlicher 
Auswirkungen von Planungen auf Frauen und Männer, auf Kinder und Jugendliche, 
auf ältere Menschen sowie auf Menschen mit Behinderung“ ist die gegenständliche 
Fläche 
durch die Lage zu Nahversorgungseinrichtungen, Kindergarten, Schule … und die 
Entfernung zu den Infrastruktureinrichtungen als vertretbar zu bezeichnen. 
 
Die geplante Teiländerung erfüllt somit die Vorgaben des ROG. 
 

9.3. Würdigung der Übereinstimmung der Teilabänderung mit den 
Planungsaussagen des Räumlichen Entwicklungskonzeptes 

BRUNN NORDOST:  
Das Vorhaben steht im Einklang mit dem REK der Gemeinde St. Gilgen hinsichtlich 
der Festlegungen für den Ortsteil Brunn, dass "die einreihige Wohnbebauung 
entlang der Aufschließungsstraße zum Stadelmann erweitert und durch eine zweite 
Häuserzeile zu einem kompakteren Siedlungsansatz verdichtet und zur 
Gemeindestraße (alte Bundesstraße) hin aufgefüllt werden soll".  
Dies ist der Fall, da es sich um eine Erweiterung sowie um eine Auffüllung bzw. 
Lückenschließung entlang der Stadelmanngasse handelt, ein Bebauungsplan wird 
erstellt und der Eigenbedarf für die Familie des betroffenen Grundbesitzers gedeckt 
wird. 
Im Planteil zum REK ist für den ggst. Bereich „Wohnsiedlung vorwiegend mit 
Einfamilienhausbebauung“ festgelegt. 
 
Somit steht die Umwidmung der Änderungsfläche in Übereinstimmung mit den 
Planaussagen des REK der Gemeinde St. Gilgen. 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD:  
Das Vorhaben steht im Einklang mit dem REK der Gemeinde St. Gilgen hinsichtlich 
der Festlegung für die Schmiedsiedlung, dass "die Wohnbebauung im Bereich der 
Schmiedsiedlung im Anschluss an die Einfamilienhausbebauung nach Norden zum 
Freizeitzentrum hin abgerundet werden kann, sodass ein geschlossener und 
abgerundeter Siedlungsrand entstehen kann. Dabei ist ein ausreichender Abstand 
zum Freizeitzentrum einzuhalten, was durch eine Siedlungsgrenze in der 
Plandarstellung verdeutlicht wird". 
Bei der ggst. Änderungsfläche handelt es sich um eine Erweiterung der 
Schmiedsiedlung an das bereits gewidmete und bebaute Bauland Richtung Norden 
bzw. eine Abrundung des Gebietes ist gegeben. Des weiteren wird im REK auch 
festgehalten, dass "der Eigenbedarf des Adambauern im Anschluss an die 
Schmiedsiedlung gedeckt werden kann". Da es sich hierbei um den Eigenbedarf der 
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Adambauern handelt, kann dies ebenfalls positiv beurteilt werden. Ebenso wurde im 
REK hinsichtlich der Fläche folgende Aussage getroffen: "Die südlich gelegene 
Schmiedsiedlung kann noch in geringem Ausmaß nach Norden erweitert werden, 
vorwiegend zur Eigenbedarfsdeckung, vom nördlichen Bebauungsrand der Siedlung 
bis zum Kultur- und Freizeitzentrum ist dabei ein Abstand von etwa 75 m zu halten. 
Die geplante Anlage ist mit einem entsprechenden Lärmschutzwall zur Siedlung hin 
abzuschließen, um mögliche Beeinträchtigungen für die Wohnbebauung in der 
Siedlung auszuschließen." Der Abstand des nördlichen Bebauungsrandes der 
Siedlung bis zum Kultur- und Freizeitzentrum beträgt annähernd 72 m. Angesichts 
der Unschärfe der Interpretation im REK von "etwa 75 m" und der "nicht 
parzellenscharfen Abgrenzung des REK", kann eine positive Beurteilung für diese 
Fläche getroffen werden. Die Änderungsfläche liegt auch innerhalb der angeführten 
Siedlungsgrenze. 
Im Planteil zum REK ist für den ggst. Bereich „Wohnsiedlung vorwiegend mit 
Einfamilienhausbebauung“ festgelegt. 
 
Somit steht die Umwidmung der Änderungsfläche in Übereinstimmung mit den 
Planaussagen des REK der Gemeinde St. Gilgen. 
 

9.4. Gutachten des Ortsplaners 

BRUNN NORDOST:  
Die Änderungsfläche befindet sich ca. 6,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen 
im Gschwander Ortsteil Brunn, südlich der Stadlmanngasse. Zwischen dem nördlich 
gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb „Stadelmann" und der alten Bundesstraße hat 
sich eine einzeilige Einfamilienhausbebauung entwickelt - die ggst. Änderungsfläche 
stellt somit eine Auffüllung bzw. Lückenfüllung entlang der Stadlmanngasse dar. 
Bei der vorliegenden Teilabänderung handelt es sich um die Ausweisung von ca. 660 
m² von Grünland - ländliches Gebiet in Bauland - erweitertes Wohngebiet/L1. Als 
Folgewidmung ist wiederum Grünland - ländliche Gebiete festgelegt.  
Die Erweiterung ist im Räumlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde vorgesehen, 
überörtlichen Zielsetzungen sowie dem ROG 2009 wird durch die 
Baulandausweisung nicht widersprochen. 
Die Fläche befindet sich mit einer Distanz von ca. 430 m zur nächsten Bushaltestelle 
an der B 158 Wolfgangsee Straße und damit innerhalb des Einzugsbereich des ÖV lt. 
LEP. 
Auf der Fläche sind keine Nutzungsbeschränkungen vorhanden, die gegen die 
Ausweisung als Bauland sprechen würden.  
Die ggst. Änderungsfläche befindet sich randlich  im Landschaftsschutzgebiet 
"Schafberg - Salzkammergutseen", hier wird wg. der ggst. Lückenschließung und 
aufgrund der im Bebauungsplan festgelegten Maßnahmen im Bebauungsplan der 
Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets nicht negativ beeinflusst. 
Hinsichtlich der Bodenschutzmaßnahmen sind v.a. in Bezug auf die „Natürliche 
Bodenfruchtbarkeit“ und die "Abflussregulierung" konkret detaillierte Vermeidungs-
, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen im Bebauungsplan festzulegen. Dies wird 
als besondere Festlegung (BF1 - Boden) im gegenständlichen Bebauungsplan 
verordnet. 
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Bedingt durch die Nähe zur B 158 Wolfgangsee Bundesstraße befindet sich die 
Fläche im lärmbelasteten Bereich, zwischen 55-60 dB tags. Entsprechend dieser 
Belastung ist die Fläche als EW/L1 gewidmet und sind entsprechend der Richtlinie 
Immissionsschutz in der Raumordnung Schallschutzmaßnahmen vorzuschreiben. 
Dies wird als besondere Festlegung (BF2 - Lärm) im gegenständlichen 
Bebauungsplan verordnet. 
Bei der ggst. Änderung handelt es sich um die geringfügige Auffüllung bzw. 
Lückenfüllung des bestehenden Baulands weshalb durch die Art und das Ausmaß 
von nur unwesentlichen Umweltauswirkungen auszugehen ist. Eine 
Umwelterheblichkeitsprüfung ist nicht erforderlich, ebenso wenig eine 
Umweltprüfung. 
Für die Änderungsfläche wurde ein Bebauungsplan erstellt, das Verfahren verläuft 
zusammen mit dem ggst. Umwidmungsverfahren. Im Bebauungsplan werden u.a. 
auch Festlegungen hinsichtlich des Naturschutzes, Boden- und 
Lärmschutzmaßnahmen festgelegt. 
Gemäß Baulandflächenbilanz wird durch die vorliegende Bauland-Neuausweisung 
der 10-Jahresbedarf nicht überschritten. 
 
Aus Sicht der Ortsplanung ist die ggst. Baulandwidmung daher aus 
raumordnungsfachlicher Sicht positiv zu beurteilen. 
 
SCHMIEDSIEDLUNG NORD: 
Die Änderungsfläche befindet sich ca. 7,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen 
im Gschwander Ortsteil Abersee. Die ggst. Fläche liegt südwestlich der B158 
Wolfgangsee Straße am nördlichen Rand der Schmiedsiedlung. Im Norden und 
Westen grenzen landwirtschaftliche genutzte Freiflächen an. Östlich und südlich 
grenzt gewidmetes und teilweise bebautes Bauland an die Änderungsfläche. Die 
ggst. Änderungsfläche stellt eine geringfügige Abrundung der Schmiedsiedlung dar.  
Bei der vorliegenden Teilabänderung handelt es sich um die Ausweisung von 1.100 
m² von Grünland - ländliches Gebiet in Bauland - erweitertes Wohngebiet/L1. Als 
Folgewidmung ist wiederum Grünland - ländliche Gebiete festgelegt.  
Die Erweiterung ist im Räumlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde vorgesehen, 
überörtlichen Zielsetzungen sowie dem ROG 2009 wird durch die 
Baulandausweisung nicht widersprochen. 
Die Fläche befindet sich mit einer Distanz von ca. 770 m zur nächsten Bushaltestelle 
an der B 158 und damit außerhalb des Einzugsbereich des ÖV lt. LEP, jedoch 
sprechen, wie im LEP gefordert und oben angeführt, ausreichend besondere Gründe 
für die Baulandwidmung der Änderungsfläche.  
Auf der Fläche sind keine Nutzungsbeschränkungen vorhanden, die gegen eine 
Ausweisung als Bauland sprechen würden.  
Die ggst. Änderungsfläche befindet sich randlich im Landschaftsschutzgebiet 
"Schafberg - Salzkammergutseen", hier wird wg. der Abrundung des bestehenden 
Siedlungskörpers und aufgrund der im Bebauungsplan festgelegten Maßnahmen im 
Bebauungsplan der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets nicht negativ 
beeinflusst. 
Hinsichtlich der Bodenschutzmaßnahmen sind v.a. in Bezug auf die „Natürliche 
Bodenfruchtbarkeit“ und die "Abflussregulierung" konkret detaillierte Vermeidungs-
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, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen im Bebauungsplan festzulegen. Dies wird 
als besondere Festlegung (BF1 - Boden) im gegenständlichen Bebauungsplan 
verordnet. 
Bedingt durch die Nähe zur B 158 Wolfgangsee Bundesstraße befindet sich die 
Fläche im lärmbelasteten Bereich, zwischen 55-60 dB tags. Entsprechend dieser 
Belastung ist die Fläche als EW/L1 gewidmet und sind entsprechend der Richtlinie 
Immissionsschutz in der Raumordnung Schallschutzmaßnahmen vorzuschreiben. 
Dies wird als besondere Festlegung (BF2 - Lärm) im gegenständlichen 
Bebauungsplan verordnet. 
Das nördlich befindliche Freizeitzentrum inkl. Sportflächenwidmung liegt in einem 
Abstand von ca. 70 m, womit gem. Richtlinie Immissionsschutz in der Raumordnung 
der erforderliche Abstand gem. dem Abstandsdiagramm (Anhang 4 ) eingehalten 
wird. Eine negative Beeinträchtigung erfolgt damit nicht, es sollte jedoch auch 
zukünftig kein Näherrücken der Wohnbebauung erfolgen. 
Bei der ggst. Änderung handelt es sich um die geringfügige Erweiterung bzw. 
Abrundung des bestehenden Baulands weshalb durch die Art und das Ausmaß von 
nur unwesentlichen Umweltauswirkungen auszugehen ist. Eine 
Umwelterheblichkeitsprüfung ist nicht erforderlich, ebenso wenig eine 
Umweltprüfung. 
Im Bebauungsplan werden u.a. auch Festlegungen hinsichtlich des Naturschutzes, 
Boden- und Lärmschutzmaßnahmen festgelegt. 
Gemäß Baulandflächenbilanz wird durch die vorliegende Bauland-Neuausweisung 
der 10-Jahresbedarf nicht überschritten. 
 
Aus Sicht der Ortsplanung ist die ggst. Baulandwidmung daher aus 
raumordnungsfachlicher Sicht positiv zu beurteilen. 
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Orthofoto: 

 
 
Foto der Abänderungsfläche: 

 
 

9.5. Reaktion des Ortsplaners zur Stellungnahme der Abteilung 10 

Das Ergebnis der Vorbegutachtung wurde entsprechend berücksichtigt und 
eingearbeitet und erfolgte eine vertiefte Auseinandersetzung mit den eingebrachten 
Punkten.  
 
Naturschutz: 
Die Flächen liegen im Landschaftsschutzgebiet "Schafberg-Salzkammergutseen".  
Bei dieser Fläche "Brunn Nordost" handelt es sich um eine Auffüllung und 
Abrundung bzw. Lückenfüllung im Bereich östlich der Stadlmanngasse, nordöstlich 
und südwestlich des bereits gewidmeten und zum Teil bebauten Bauland. Im 
Bebauungsplan werden entlang des südöstlichen Randes der Änderungsfläche 
Eingrünungsmaßnahmen festgelegt, um einen sanften Übergang zwischen 
Siedlungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten und somit die negativen 
Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet reduzieren zu können. Die 
angrenzenden Flächen im Nordosten und Südwesten sind wie bereits o.a. als 
Bauland EW gewidmet und im Nordosten darüber hinaus auch mit einem 
Bestandsobjekt bebaut. Es handelt sich hier um die letzte Lücke entlang der 
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Stadlmanngasse und um eine klassische Lückenschließung. Im Zuge der 
Interessensabwägung ist daher aufgrund der o.a. Ausführungen bezüglich 
Lückenschließung und der Eingrünungsmaßnahmen im Bebauungsplan der 
Siedlungsentwicklung im südwestlichen Randbereich des LS Schafberg-
Salzkammergutseen jedenfalls der Vorrang zu geben, da es wie o.a. zu keiner 
negativen Beeinträchtigung des Schutzzwecks kommt. 
 
Die Fläche "Schmiedsiedlung Nord" kann aus rauordnungsfachlicher Sicht im 
Anschluss an die Einfamilienhausbebauung nach Norden hin abgerundet werden, 
sodass ein geschlossener und abgerundeter Siedlungsrand entsteht. Durch eine 
Abrundung im Norden der Siedlung könnte der bestehende Siedlungsansatz 
abgeschlossen werden. Dies führt im Zusammenhang mit den Festlegungen des BPL 
zu einer Minimierung der negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die 
Abrundung im ggst. Bereich führt zu einem Abschluss der Siedlungsentwicklung 
gem. der bestehenden Bebauungsstruktur der Schmiedsiedlung. Es kommt auch 
nicht zur Begründung neuer Nutzungen. Ergänzend ist noch festzustellen, dass 
durch die Abrundung im Anschluss an die Schmiedsiedlung  der Eigenbedarf des 
Adambauers gedeckt werden kann(siehe REK). 
 
Bebauungsplan: 
Ein Bebauungsplan mit detaillierten Festlegungen wurde für beide Flächen erstellt. 
 
Lärm: 
Konkret detaillierte Lärmschutzmaßnahmen wurden im Bebauungsplan als 
besondere Festlegung ergänzt und sind damit im weiteren Bauverfahren verbindlich 
umzusetzen und überprüfbar. 
 
Boden: 
Konkrete und detaillierte Bodenschutzmaßnahmen wurden im Bebauungsplan als 
besondere Festlegung ergänzt und sind damit im weiteren Bauverfahren verbindlich 
umzusetzen und überprüfbar. 
 
Wasserwirtschaft: 
Die Ausreichende Wasserversorgung wurde durch den Wasserversorger bestätigt 
und diese Bestätigung entsprechend ergänzt. 
 
Umweltrelevant: 
Die Beurteilung der Umweltrelevant wurde ergänzt und verdichtet. Die Beurteilung 
erfolgte zuerst hinsichtlich der Gesamtsituation aus landschaftlicher Sicht und dann, 
dahingehend ob eine Weiterentwicklung insgesamt noch tragbar ist. Die wurde 
abschließend in der Gesamtbetrachtung das vorliegen des Ausschussgrund D 
positive beurteilt. 
 
Übereinstimmung mit überörtlichen Planungen und Programmen: 
Die LEP Ziel „C Landschaftsschutz und –entwicklung (Naturraum, Freiraum und 
Landschaft) wurden entsprechend ergänzt und die Übereinstimmung begründet. 
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Hinsichtlich der Alpenkonvention Protokoll Raumplanung wird diese sinngemäß 
den o.a. Begründung der Übereinstimmung ebenfalls erfüllt, obwohl es sich dabei 
nicht um eine verbindliche überörtliche Festlegung handelt. 
Die explizit die Erhaltung wertvoller Natur- und Kulturlandschaften wird damit 
erfüllt und somit nicht negative Beeinträchtigt. 
 
Würdigung der Übereinstimmung mit den Vorgaben des ROG: 
Bauland-Eigenbedarf 
Entsprechend der Erläuterung in "Würdigung der Übereinstimmung mit den 
Vorgaben des ROG", dienen die Flächen der widmungskonformen Nutzung für den 
Eigenbedarf des Adambauers. 
 
Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wurde für die Fläche 
"Schmiedsiedlung Nord" wurde im Bebauungsplan eine Mindestanzahl von 2 
Wohneinheiten festgelegt und soll die Fläche von den Geschwister von Herrn Eisl 
zur Deckung ihres Wohnbedürfnisses bebaut werden (siehe Ausführungen oben). 
Das Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist damit erfüllt. 
 
Der Raumordnungsgrundsatz "Vorrang der öffentlichen Interessen vor 
Einzelinteressen wurde beachtet und auch entsprechend ergänzt, da die Flächen dem 
Eigenbedarf der Kinder dienen - siehe Ausführungen oben. 
 
Würdigung der Übereinstimmung mit den Planungsaussagen des Räumlichen 
Entwicklungskonzeptes: 
Die Festlegungen im REK hinsichtlich "Baulicher Freizeitinfrastruktur" wurde 
ergänzt. Der Abstand des nördlichen Bebauungsrandes der Siedlung bis zum Kultur- 
und Freizeitzentrum beträgt annähernd 72 m. Angesichts der Unschärfe der 
Interpretation im REK von "etwa 75 m" und der "nicht parzellenscharfen 
Abgrenzung des REK", kann eine positive Beurteilung für diese Fläche getroffen 
werden. 
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10. Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 

Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 

 
Der Ortsplaner 

Dipl.-Ing. Georg Zeller 

Zeller ZT GmbH 
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GEBIET:NR: DATUM:
TEILABÄNDERUNGEN St. Gilgen 21

4629-5100

 T330/17             10/2010   EW Panzlsiedlung (Flachberger)
 T330/18             02/2011   LS Abersee-Schusteranger
 T330/25             08/2011   EW Hödelmoser Tierarztsiedlung
                            09/2011   Waldanpassung lt. aktuelle DKM
 T330/21             09/2011   EW Stadlmanngasse (Graf)
 T330/24             09/2011   EW/L1 Stadlmanngasse (Ebner)
 T330/29             02/2011   EW südwestlich Waldeckstr. (Engl)
 T330/28             04/2012   Reith-Panzlgründe/Landinvest
 T330/22             11/2012   Ried - Bereich Leopoldbauer (Hörack)
 T330/20             12/2012   Gschwand-Campingplatz Primusbauer

T330/32               02/2013  Farchen Ost, Campingplatz 
                                             Stoffbauer
T330/35               06/2015  Farchen - südlich EW (Schernthaner)
T330/37               07/2015  Zinkenbach-Schmidsiedlung N 
                                             (Anna Engl)
T330/41              05/2016  Abersee - Seestraße (Greinz, GP 58/1)
T330/48           21.09.2017 Eisl Markus - Geigerbauer
T330/50           21.09.2017 Greinz Jarno - Seestraße

    Weitere Änderungen sind im Beiblatt ersichtlich. 
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1. VERORDNUNGSTEXT 

1.1. GELTUNGSBEREICH 

Die Änderungsfläche befindet sich ca. 6,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen im Gschwander Ortsteil 

Brunn, östlich entlang der Stadlmanngasse. Die ggst. Fläche liegt südlich der B 158 Wolfgangsee Bundesstraße, 

zwischen bereits gewidmetes und bebautes Bauland. 

Das Planungsgebiet umfasst die GP Nr. 373/6 der KG Gschwand, mit einer Gesamtfläche von ca. 720 m². 

 

1.2. FESTLEGUNGEN GEMÄß § 51 ABS 2 ROG 2009 

1.2.1. Straßenfluchtlinien 

Die Straßenfluchtlinie verläuft entlang der Stadlmanngasse gem. planlicher Darstellung. 

 

1.2.2. Baufluchtlinien 

Die Baufluchtlinie verläuft in einem Abstand von 5,0 m zur Straßenfluchtlinie gem. planlicher Darstellung. 

 

1.2.3. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 

Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfläche wird für das Planungsgebiet durch die Grundflächenzahl GRZ von 

0,20 festgelegt.  

 

1.2.4. Bauhöhen 

Die maximal zulässigen Gebäudehöhen werden für das Planungsgebiet mit einer obersten Traufhöhe (TH) und 

einer Firsthöhe (FH), gemessen vom Bezugspunkt 557,00 m über Adria wie folg festgelegt:  

 

Oberste Traufhöhe (TH): max. 6,50 m 

Firsthöhe (FH):   max. 10,50 m 

 

1.2.5. Erfordernis einer Aufbaustufe 

Es besteht kein Erfordernis einer Aufbaustufe gem. § 50 Abs.3 ROG 2009. 
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1.3. FESTLEGUNGEN GEMÄß § 53 ABS 2 ROG 2009 

1.3.1. Verlauf der Erschließungsstraßen 

Die Erschließung für den Verkehr erfolgt direkt über die südlich von der B 158 Wolfgangsee Bundesstraße 

abzweigende Stadlmanngasse.  

 

1.3.2. Äußere architektonische Gestaltung 

Dachform 

Als Dachformen werden für das Planungsgebiet das Satteldach und das Walmdach festgelegt. 

 

1.3.3. Bauweise 

Es wird eine offene Bauweise – freistehend oder gekuppelt festgelegt. 

 

1.3.4. Pflanzgebot - Schaffung von Grünbeständen 

Der südöstliche Siedlungsrand ist gem. planlicher Darstellung mit Bäumen und Sträuchern zu begleiten. Zu 

verwenden sind heimische, dem Standort entsprechende Laubgehölze. Die im Plan eingetragenen Standorte 

der Bäume und Sträucher sind nicht koordinativ verbindlich festgelegt. 

 

1.3.5. Besondere Festlegung im Text – BF1: Boden 

Vor allem in Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und die „Abflussregulierung" werden konkrete 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen im ggst. Bebauungsplan festgelegt. 

Gem. Bodenfunktionsbewertung im SAGISonline – Lesehilfe, Maßnahmen zum Bodenschutz bei 
Bodeneingriffen (S. 29) sind die aufgezählten konkreten Maßnahmen im nachfolgenden Bauverfahren 
umzusetzen und wird dies mit dem Bebauungsplan verordnet: 

 

 Die Parkplätze sind versickerungsfähig auszugestalten (zB Rasengittersteine) 

 Der vorhandene Oberboden ist sachgerecht abzutragen und für eine Bodenrekultivierung zu verwenden 
(Nachweis mittels Verwertungsnachweis) 

 Die Regenwasserversickerung hat im Planungsgebiet zu erfolgen (Einsatz von Mulden- oder 
Rigolensystemen) 

 Eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist sicherzustellen (zB bei Zufahrtswegen und 
Erschließungen) 
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1.3.6. Besondere Festlegung im Text – BF2: Lärm 

Die Änderungsfläche befindet sich gem. Immissionskataster Prognose 2025 tags im Verlärmungsbereich zw. 

55 - 60 dB und somit für EW im Bereich der Handlungsstufe 1. Entsprechend dieser Belastung wird die gesamte 

Fläche als EW/L1 gewidmet. Im nachfolgenden Bauverfahren sind entsprechend der Richtlinie 

Immissionsschutz in der Raumordnung konkret detaillierte Schallschutzmaßnahmen vorzuschreiben. 
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2. ERLÄUTERUNGSBERICHT 

Der ggst. Bebauungsplan wird parallel zu der gleichlautenden Flächenwidmungsplan-Teilabänderung 

„T330/64 Brunn Nordost und Schmiedsiedlung Nord, Adambauer“ erstellt. Das entsprechende Verfahren von 

Bebauungsplan und Flächenwidmungsplan-Teilabänderung verläuft damit zusammen. 

 

2.1. PLANUNGSGRUNDLAGEN GEM. § 51 ABS 1 ROG 2009 

2.1.1. Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes 

Die Änderungsfläche befindet sich ca. 6,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen im Gschwander Ortsteil 

Brunn. Die Fläche liegt südlich der B 158 Wolfgangsee Bundesstraße am nordöstlichen Rand der 

Stadlmannsiedlung. Im ggst. Bereich hat sich zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb „Stadelmann" und 

der Zinkenbacherstraße eine einzeilige Einfamilienhausbebauung entwickelt. 

Das Planungsgebiet ist weitgehend eben und weist eine Gesamtfläche von ca. 720 m² auf. 

 

Abb.: Orthofoto des Planungsgebiets 

Quelle: SAGIS, 2021. 
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2.1.2. Aussagen im Räumlichen Entwicklungskonzept 

Das REK wurde von der Gemeinde am 23.06.1999 beschlossen. Für den ggst. Bereich sind folgende relevanten 

Aussagen im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) enthalten: 

 

3.4.6.7. Brunn: 

Das Siedlungsgebiet Brunn reicht vom Siedlungsbereich Zinkenbach – Schmiedsiedlung bis zur Gabelung B 

158 – Gemeindestraße (alte Bundesstraße). Das Gebiet ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt, um den 

landwirtschaftlichen Weiler Brunn und die bäuerlichen Einzelgehöfte hat sich durch die Ansiedlung 

weichender Kinder nutzungsfremde Wohnbebauung entwickelt. 

Der Weiler Brunn selbst besteht aus landwirtschaftlichen Betrieben im nördlichen Bereich und einigen 

Wohnhäusern im südlichen Bereich. Am westlichen Weilerrand wurde ein Recyclinghof der Gemeinde 

errichtet. Im nördlichen Bereich befindet sich zwischen den Bauernhöfen ein „Winterabstellplatz“ für 

Wohnwagen.  

• Der Weiler selbst kann abgerundet werden, eine Verdichtung der Wohnbebauung (auffüllen und abrunden) 

ist vorrangig auf der südwestlichen Seite der Gemeindestraße im Bereich der bestehenden Wohnhäuser - in 

entsprechendem Abstand zu den Bauernhöfen - vorgesehen. 

• Wird die Winterabstellung der Wohnwagen beibehalten so hat eine Abschirmung durch winterharte 

Bepflanzung zum Freiraum hin zu erfolgen. 

Östlich des Weilers Brunn hat sich zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb „Stadelmann" und der alten 

Bundesstraße eine einzeilige Einfamilienhausbebauung entwickelt, die sich quer durch den Grünraum erstreckt 

und eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes darstellt. 

• Die einreihige Wohnbebauung entlang der Aufschließungsstraße zum Stadelmann soll erweitert und durch 

eine zweite Häuserzeile zu einem kompakteren Siedlungsansatz verdichtet und zur Gemeindestraße (alte 

Bundesstraße) hin aufgefüllt werden, was bei entsprechender Bebauung (Bebauungsplan) die negativen 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild mindern sollte. Der Eigenbedarf der betroffenen Grundbesitzer kann hier 

gedeckt werden. 

 

Im Planteil zum REK ist für den ggst. Bereich „Wohnsiedlung vorwiegend mit Einfamilienhausbebauung“ 

festgelegt. 
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Abb.: Ausschnitt aus dem REK der Gemeinde St. Gilgen 

 
Quelle: REK St. Gilgen, Planteil, 1999.  
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2.1.3. Flächenwidmung 

Abb.: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde St. Gilgen 

Quelle: Zeller ZT GmbH erstellt mit GeoOffice Raumplanung, 2021. 

 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Gemeinde St. Gilgen ist das Planungsgebiet gegenwärtig noch 

als Grünland – ländliches Gebiet gewidmet. Das Verfahren zur Umwidmung der Änderungsfläche in Bauland - 

erweitertes Wohngebiet/L1 verläuft zusammen mit dem ggst. Verfahren. 
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2.1.4. Natürliche und rechtliche Beschränkungen der Bebaubarkeit 

Landschaftsschutzgebiet 

Die Änderungsfläche liegt im Landschaftsschutzgebiet "Schafberg-Salzkammergutseen". 

Schutzzweck ist die Erhaltung 

1. der besonderen landschaftlichen Schönheit des im § 1 festgelegten Gebietes (reizvolle Lage der 

Voralpenseen am Fuß imposanter Felswände und markanter Berggipfel, Verlandungszonen, umgeben von 

Grünland, Bergwäldern sowie Almflächen und Ödland); 

2. des besonderen Erholungswertes (touristische Nutzung) der wesentlich durch die Salzkammergutseen 

geprägten Naturlandschaft bzw. naturnahen Kulturlandschaft. 

 

Im Bebauungsplan werden entlang des südöstlichen Randes der Änderungsfläche Eingrünungsmaßnahmen 

festgelegt, um einen sanften Übergang zwischen Siedlungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten. 

Bei der Änderungsfläche handelt es ich um eine Auffüllung bzw. Lückenfüllung im Bereich östlich entlang der 

Stadlmanngasse. Ebenso ist festzustellen, dass das Auffüllen im Bereich des Siedlungsansatzes der 

Stadlmanngasse den bestehenden Siedlungsansatz abschließt. Die Fläche grenzt im Südwesten an bereits 

gewidmetes und im Nordosten an bestehendes Bauland an, womit es sich nicht um eine zungenförmige 

Erweiterung, sondern um eine Auffüllung und Abrundung des Siedlungsgebiets handelt. Im Zuge der 

Interessensabwägung ist daher aufgrund der o.a. Ausführungen der Siedlungsentwicklung im südwestlichen 

Bereich des LS Schafberg-Salzkammergutseen jedenfalls der Vorrang zu geben, da es zu keiner negativen 

Beeinträchtigung des Schutzzwecks kommt. 

 

Abb.: Landschaftsschutzgebiet, Biotope 

 
Quelle: SAGIS, 2021. 
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Boden 

Die Bodenfunktionen sind auf der ggst. Fläche zwischen 4 (=hoch) bis 5a (=sehr hoch) eingestuft, 

Standortfunktion besteht keine. Die Fläche im ggst. Bereich weist einen vergleichbaren Wert mit den meisten 

anderen landwirtschaftlichen Nutzflächen in St. Gilgen auf, womit für die Fläche hinsichtlich des Bodens keine 

Bedenken bestehen. Lediglich in Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und „Abflussregulierung“ (5a 

bzw. 5 - sehr hoch) weisen die Böden höhere Werte auf. 

 

Die Bodenfunktionsbewertung ergibt für den ggst. Entwicklungsbereich die nachfolgenden dargestellten 

Funktionserfüllungsgrade der Bodenfunktionen: 

Lebensraumfunktion 4 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 5a 

Abflussregulierung 5 

Pufferfunktion 4 

 

In Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und die „Abflussregulierung" sind konkret detaillierte 

Vermeidungs-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen im ggst. Bebauungsplan festgelegt - siehe BF1 Boden. 

Für die Fläche sind Versorgungseinrichtungen in Abersee, im Hauptort St. Gilgen, sowie in der 

Nachbargemeinde Strobl vorhanden. 

Des Weiteren sind Besonnung, Klima und Luftgüte in ausreichender Umweltqualität gegeben. Im Osten und 

Westen liegen größere, zusammenhängende Waldflächen, welche abschirmend, speichernd und filternd 

wirken. Eine allfällige Beeinträchtigung durch die B 158 wird dadurch überkompensiert. 

Darüber hinaus handelt es sich bei der ggst. Fläche um eine Auffüllung entlang der Stadlmanngasse, 

Versorgungseinrichtungen sind vorhanden, wodurch auf dem Wege der Interessensabwägung einer 

Siedlungsentwicklung im ggst. Bereich der Vorrang zu geben ist. 

 

Abb.: Bodenfunktionsbewertung „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ 

 
Quelle: SAGIS, 2021. 
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Lärm 

Die Änderungsfläche befindet sich gem. Immissionskataster Prognose 2025 tags im Verlärmungsbereich zw. 

55 - 60 dB und somit für EW im Bereich der Handlungsstufe 1. Entsprechend dieser Belastung werden die 

gesamten Flächen als EW/L1 gewidmet. Im nachfolgenden Bauverfahren sind entsprechend der Richtlinie 

Immissionsschutz in der Raumordnung konkret detaillierte Schallschutzmaßnahmen vorzuschreiben. 

Abb.: Immissionskataster Prognose 2025 

Quelle: SAGIS, 2021. 

 

2.1.5. Verkehrserschließung 

Individualverkehr 

Die Erschließung erfolgt direkt über die südlich von der B 158 Wolfgangsee Bundesstraße abzweigende 

Stadlmanngasse. Die ggst. Fläche wird nordwestlich von der Stadlmanngasse erschlossen.  

Öffentlicher Verkehr 

Die Versorgung durch den öffentlichen Verkehr erfolgt durch die nächstgelegene Bushaltestelle "St. Gilgen 

Brunn". Die Entfernung beträgt ca. 430 m Fußweg und liegt damit innerhalb der lt. LEP 2003 für den Bus 

vorgesehenen fußläufig erreichbarer Entfernung. 
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2.1.6. Technische Infrastruktur 

Trinkwasser WG Abersee 

Schmutzwasser Ortskanal 

Dach- Oberflächenwässer Versickerung auf Eigengrund 

Energieversorgung Leitungsnetz der Salzburg AG 

 

2.1.7. Vorhandene Bausubstanz 

Im Planungsgebiet 

keine 

In der Umgebung 

Entlang der Stadelmanngasse hat sich zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb „Stadelmann" und der alten 

Bundesstraße (Zinkenbacherstraße), eine einzeilige Einfamilienhausbebauung entwickelt, die sich quer durch 

den Grünraum erstreckt.  

 

2.1.8. Rechtskräftige Bauplatzerklärungen und Baubewilligungen 

Für die bestehenden Gebäude in der Umgebung sind rechtskräftige Bauplatzerklärungen und 

Baubewilligungen vorhanden.  

 

2.1.9. Problemanalyse 

Der ggst. Bebauungsplan wird parallel zu der gleichlautenden Flächenwidmungsplan-Teilabänderung erstellt. 

Das entsprechende Verfahren von Bebauungsplan und Flächenwidmungsplan-Teilabänderung verläuft damit 

zusammen. 

Die Änderungsfläche befindet sich ca. 6,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen im Gschwander Ortsteil 

Brunn. Die ggst. Fläche liegt südlich der B158 Wolfgangsee Bundesstraße am nordöstlichen Rand der 

Stadlmannsiedlung. 

Zur Erhaltung und Fortschreibung der bestehenden Siedlungsstruktur sind entsprechende Festlegungen zu 

treffen. 

Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet sind entsprechende Eingrünungsmaßnahmen am 

Siedlungsrand notwendig. 

Die Bodenfunktionen sind auf der ggst. Fläche zwischen 4 (=hoch) bis 5a (sehr hoch) eingestuft, 

Standortfunktion besteht keine. Deshalb sind konkret detaillierte Vermeidungs-, Ausgleichs- und 

Minderungsmaßnahmen festzulegen. Bedingt durch die Nähe zur B 158 Wolfgangsee Bundesstraße, befindet 

sich die Fläche im lärmbelasteten Bereich, zwischen 55-60 dB tags. Entsprechend dieser Belastung ist die 

Fläche als EW/L1 gewidmet.  
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2.1.10. Planungsziele 

Die allgemeinen Festlegungen des Bebauungsplans zielen auf die Erhaltung der Siedlungsstruktur und die 

harmonische Eingliederung der zukünftigen Bebauung im Ortsteil Brunn, entlang der Stadlmanngasse, ab. 

Die verkehrliche Erschließung des Planungsgebiets erfolgt direkt über die südlich von der B 158 Wolfgangsee 

Bundesstraße abzweigende Stadlmanngasse.  

Die Festlegung der Ausnutzbarkeit mit GRZ 0,20 erfolgt unter Bedachtnahme auf die bestehende Bebauung 

und das Siedlungsbild.  

Auch die Festlegung der Höhen erfolgt mit einer max. TH 6,50 m und einer max. FH 10,50, gemessen vom 

Bezugspunkt 557,00 m ü.A., gem. der Bestands- und Umgebungsbebauung, sowie unter Berücksichtigung 

deren sensibler Fortschreibung der Siedlungsstruktur. 

Aufgrund der sensiblen Lage am Siedlungsrand und im Landschaftsschutzgebiet werden auch hinsichtlich der 

äußeren architektonischen Gestaltung Festlegungen im Bebauungsplan getroffen. Um die bestehende Wohn- 

und Siedlungsstruktur fortzuführen wird eine offene Bauweise – freistehend oder gekuppelt verordnet. Als 

Dachform werden das Sattel- oder Walmdach festgelegt.  

Zur Eingrünung des Siedlungsrandes im Hinblick auf einen sanften Übergang zwischen Siedlungsbereich und 

freier Landschaft und der Lage im Landschaftsschutzgebiet ist der südöstliche Rand des Planungsgebiets gem. 

planlicher Darstellung mit Bäumen oder Sträuchern zu begleiten. Dadurch kann ein sensibler Übergang 

zwischen Bebauung und Grünraum gewährleistet werden und allfällige negativen Auswirkungen auf das 

Landschaftsschutzgebiet damit verringert werden. 

Die Bodenfunktionen sind auf der ggst. Fläche zwischen 4 (=hoch) bis 5a (sehr hoch) eingestuft, 

Standortfunktion besteht keine. Lediglich in Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ (5a - sehr hoch) 

und die „Abflussregulierung“ (5 -sehr hoch) sind Bodenschutzmaßnahmen erforderlich und sind daher im 

nachfolgenden Bauverfahren konkret detaillierte Vermeidungs-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen 

zwingend umzusetzen – siehe BF1 - Boden.  

Bedingt durch die Nähe zur B 158 Wolfgangsee Bundesstraße befindet sich die Fläche im lärmbelasteten 

Bereich. Für diesen Bereich sind entsprechend der Richtlinie Immissionsschutz in der Raumordnung 

Schallschutzmaßnahmen vorzuschreiben. Dies wird als besondere Festlegung (BF2 - Lärm) im 

gegenständlichen Bebauungsplan verordnet. 

 

  



   

BPL Brunn Nordost, Adambauer Entwurf zur Auflage  Erläuterungsbericht Seite 16 

2.2. VERFAHRENSABLAUF 

Für die Aufstellung des ggst. Bebauungsplans kommt folgendes Verfahren zur Anwendung:  

 

Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen bei gleichzeitiger Änderung des 

Flächenwidmungsplans gem. § 66 Abs. 1 ROG 2009 

 

 

Kundmachung der beabsichtigten Aufstellung gem. § 65 Abs. 2 ROG 2009 - 

Auflage des Entwurfs gem. § 65 Abs. 3 ROG 2009  

Beschluss des Bebauungsplans gem. § 65 Abs. 6 ROG 2009  

Kundmachung des Bebauungsplans als Verordnung gem. 65 Abs. 8 ROG 2009  

 

 

 

Beilagen:  Bebauungsplan Entwurf zur Auflage, M 1:500 
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1. VERORDNUNGSTEXT 

1.1. GELTUNGSBEREICH 

Die Änderungsfläche befindet sich ca. 7,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen im Gschwander Ortsteil 

Abersee. Die ggst. Fläche liegt südwestlich der B 158 Wolfgangsee Bundesstraße am nördlichen Rand der 

Schmiedsiedlung.  

Das Planungsgebiet umfasst Teilflächen der GP Nr. 382/1 KG Gschwand, mit einer Gesamtfläche von etwa 

1.155 m². 

 

1.2. FESTLEGUNGEN GEMÄß § 51 ABS 2 ROG 2009 

1.2.1. Straßenfluchtlinien 

Die Straßenfluchtlinie verläuft entlang der Erschließungsstraße „Schmiedsiedlung“ gem. planlicher 

Darstellung. 

 

1.2.2. Baufluchtlinien 

Die Baufluchtlinie verläuft in einem Abstand von 5,0 m zur Straßenfluchtlinie gem. planlicher Darstellung. 

 

1.2.3. Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 

Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfläche wird für das Planungsgebiet durch die Grundflächenzahl GRZ von 

0,20 festgelegt.  

 

1.2.4. Bauhöhen 

Die maximal zulässigen Gebäudehöhen werden für das Planungsgebiet mit einer obersten Traufhöhe (TH) und 

einer Firsthöhe (FH), gemessen vom Bezugspunkt 562,50 m über Adria wie folgt festgelegt:  

 

Oberste Traufhöhe (TH): max. 6,50 m 

Firsthöhe (FH):   max. 10,50 m 

 

1.2.5. Erfordernis einer Aufbaustufe 

Es besteht kein Erfordernis einer Aufbaustufe gem. § 50 Abs.3 ROG 2009. 
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1.3. FESTLEGUNGEN GEMÄß § 53 ABS 2 ROG 2009 

1.3.1. Verlauf der Erschließungsstraßen 

Die Schmiedsiedlung wird über die B 158 Wolfgangsee Bundesstraße erschlossen. Die Zufahrt zum ggst. 

Grundstück GP 382/1 erfolgt über die westlich von der Bundesstraße abzweigende Seestraße und 

anschließend direkt über die angrenzende Erschließungsstraße. 

 

1.3.2. Äußere architektonische Gestaltung 

Dachform 

Als Dachformen werden für das Planungsgebiet das Satteldach und das Walmdach festgelegt. 

 

1.3.3. Bauweise 

Es wird eine offene Bauweise – freistehend oder gekuppelt festgelegt. 

 

1.3.4. Nutzung von Bauten: Anzahl der Wohneinheiten als Mindestzahl 

Für das Planungsgebiet wird eine Mindestanzahl von 2 Wohneinheiten festgelegt. 

 

1.3.5. Pflanzgebot - Schaffung von Grünbeständen 

Der nördliche und westliche Siedlungsrand ist gem. planlicher Darstellung mit Bäumen und Sträuchern zu 

begleiten. Zu verwenden sind heimische, dem Standort entsprechende Laubgehölze. Die im Plan 

eingetragenen Standorte der Bäume und Sträucher sind nicht koordinativ verbindlich festgelegt. 

 

1.3.6. Besondere Festlegung im Text – BF1: Boden 

Vor allem in Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und die „Abflussregulierung" werden konkrete 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen im ggst. Bebauungsplan festgelegt. 

Gem. Bodenfunktionsbewertung im SAGISonline – Lesehilfe, Maßnahmen zum Bodenschutz bei 
Bodeneingriffen (S. 29) sind die aufgezählten konkreten Maßnahmen im nachfolgenden Bauverfahren 
umzusetzen und wird dies mit dem Bebauungsplan verordnet: 

 

 Die Parkplätze sind versickerungsfähig auszugestalten (zB Rasengittersteine) 

 Der vorhandene Oberboden ist sachgerecht abzutragen und für eine Bodenrekultivierung zu verwenden 
(Nachweis mittels Verwertungsnachweis) 

 Die Regenwasserversickerung hat im Planungsgebiet zu erfolgen (Einsatz von Mulden- oder 
Rigolensystemen) 
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 Eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist sicherzustellen (zB bei Zufahrtswegen und 
Erschließungen) 

 

1.3.7. Besondere Festlegung im Text – BF2: Lärm 

Die Änderungsfläche befindet sich gem. Immissionskataster Prognose 2025 tags im Verlärmungsbereich zw. 

55 - 60 dB und somit für EW im Bereich der Handlungsstufe 1. Entsprechend dieser Belastung wird die gesamte 

Fläche als EW/L1 gewidmet. Im nachfolgenden Bauverfahren sind entsprechend der Richtlinie 

Immissionsschutz in der Raumordnung konkret detaillierte Schallschutzmaßnahmen vorzuschreiben. 
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2. ERLÄUTERUNGSBERICHT 

Der ggst. Bebauungsplan wird parallel zur der gleichlautenden Flächenwidmungsplan-Teilabänderung 

„T330/64 Brunn Nordost und Schmiedsiedlung Nord, Adambauer“ erstellt. Das entsprechende Verfahren von 

Bebauungsplan und Flächenwidmungsplan-Teilabänderung verläuft damit zusammen. 

 

2.1. PLANUNGSGRUNDLAGEN GEM. § 51 ABS 1 ROG 2009 

2.1.1. Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes 

Die Änderungsfläche befindet sich ca. 7,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen im Gschwander Ortsteil 

Abersee. Die ggst. Fläche liegt südwestlich der B 158 Wolfgangsee Bundesstraße am nördlichen Rand der 

Schmiedsiedlung. Die Bebauung der Siedlung ist überwiegend durch Einfamilienhäuser geprägt.  

Das Planungsgebiet ist weitgehend eben und weist eine Gesamtfläche von ca. 1.155 m² auf. 

 

Abb.: Orthofoto des Planungsgebiets 

Quelle: SAGIS, 2021. 
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2.1.2. Aussagen im Räumlichen Entwicklungskonzept 

Das REK wurde von der Gemeinde am 23.06.1999 beschlossen. Für den ggst. Bereich sind folgende relevanten 

Aussagen im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) enthalten: 

 

3.4.6.6. Zinkenbach - Schmiedsiedlung 

• Die Wohnbebauung im Bereich der Schmiedsiedlung kann im Anschluss an die Einfamilienhausbebauung 

nach Norden zum Freizeitzentrum hin abgerundet werden, sodass ein geschlossener und abgerundeter 

Siedlungsrand entsteht. Ein ausreichender Abstand zum Freizeitzentrum (siehe Kap. soziale Infrastruktur) ist 

einzuhalten, was durch eine Siedlungsgrenze in der Plandarstellung verdeutlicht wird. Nördlich des 

Lagerhauses soll in Anbetracht der zentralen Lage dieses Standortes im Siedlungsraum von Gschwand ein 

Supermarkt errichtet werden. 

• Der Eigenbedarf des Adambauern kann im Anschluss an die Schmiedsiedlung (siehe Abrundung) gedeckt 

werden. 

 

5.2.6. Bauliche Freizeitinfrastruktur 

• [...] 

• Die südlich gelegene Schmiedsiedlung kann noch in geringem Ausmaß nach Norden erweitert werden, 

vorwiegend zur Eigenbedarfsdeckung, vom nördlichen Bebauungsrand der Siedlung bis zum Kultur- und 

Freizeitzentrum ist dabei ein Abstand von etwa 75m zu halten. Die geplante Anlage ist mit einem 

entsprechenden Lärmschutzwall zur Siedlung hin abzuschließen, um mögliche Beeinträchtigungen für die 

Wohnbebauung in der Siedlung auszuschließen. 

• [...] 

Im Planteil zum REK ist für den ggst. Bereich „Wohnsiedlung vorwiegend mit Einfamilienhausbebauung“ 

festgelegt. 
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Abb.: Ausschnitt aus dem REK der Gemeinde St. Gilgen 

Quelle: REK St. Gilgen, Planteil, 1999. 
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2.1.3. Flächenwidmung 

Abb.: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan der Gemeinde St. Gilgen 

Quelle: Zeller ZT GmbH erstellt mit GeoOffice Raumplanung, 2021. 

 

Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Gemeinde St. Gilgen ist das Planungsgebiet gegenwärtig noch 

als Grünland – ländliches Gebiet gewidmet. Das Verfahren zur Umwidmung der Änderungsfläche im Bauland 

- erweitertes Wohngebiet /L1 verläuft zusammen mit dem ggst. Verfahren. 
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2.1.4. Natürliche und rechtliche Beschränkungen der Bebaubarkeit 

Landschaftsschutzgebiet 

Die Änderungsfläche liegt im Landschaftsschutzgebiet "Schafberg-Salzkammergutseen". 

Schutzzweck ist die Erhaltung 

1. der besonderen landschaftlichen Schönheit des im § 1 festgelegten Gebietes (reizvolle Lage der 

Voralpenseen am Fuß imposanter Felswände und markanter Berggipfel, Verlandungszonen, umgeben von 

Grünland, Bergwäldern sowie Almflächen und Ödland); 

2. des besonderen Erholungswertes (touristische Nutzung) der wesentlich durch die Salzkammergutseen 

geprägten Naturlandschaft bzw. naturnahen Kulturlandschaft. 

 

Die Abänderungsfläche befindet sich in Gschwand im nördlichen Bereich der Schmiedsiedlung. Aus 

raumordnerischer Sicht kann im Anschluss an die Einfamilienhausbebauung nach Norden hin abgerundet 

werden, sodass ein geschlossener und abgerundeter Siedlungsrand entsteht. Das Landschaftsbild und der 

Charakter der Landschaft im gegenständlichen Landschaftsraum im Landschaftsschutzgebiet wird einerseits 

durch ausgedehnte landwirtschaftlich intensiv genutzte Wiesenflächen, bäuerlichen Anwesen, 

Siedlungsansätzen und andererseits dem Freizeitzentrum nördlich der Schmiedsiedlung geprägt. Der Bereich 

der Schmiedsiedlung ist durch eine Einfamilienhausbebauung und kompakte Struktur gekennzeichnet. Durch 

eine Abrundung im Norden der Siedlung könnte der bestehende Siedlungsansatz abgeschlossen werden. Dies 

führt im Zusammenhang mit den Festlegungen des BPL zu einer Minimierung der negativen Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild. Im Bebauungsplan werden entlang des nördlichen und westlichen Randes der 

Änderungsfläche Eingrünungsmaßnahmen festgelegt um einen sanften Übergang zwischen Siedlungs- und 

Landschaftsraum zu gewährleisten. 

 

Abb.: Landschaftsschutzgebiet, Biotope 

Quelle: SAGIS, 2021. 
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Boden 

Die Bodenfunktionen sind auf der ggst. Fläche zwischen 2 (=gering) bis 5a (=sehr hoch) eingestuft, 

Standortfunktion besteht keine. Die Fläche im ggst. Bereich weist einen vergleichbaren Wert mit den meisten 

anderen landwirtschaftlichen Nutzflächen in St. Gilgen auf, womit für die Fläche hinsichtlich des Bodens keine 

Bedenken bestehen. Lediglich in Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und „Abflussregulierung“ (5a 

bzw. 4-5 - sehr hoch) weisen die Böden höhere Werte auf. 

 

Die Bodenfunktionsbewertung ergibt für den ggst Entwicklungsbereich die nachfolgenden dargestellten 

Funktionserfüllungsgrade der Bodenfunktionen: 

Lebensraumfunktion 3 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 5a 

Abflussregulierung 4 - 5 

Pufferfunktion 2 

 

In Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und die „Abflussregulierung" sind konkret detaillierte 

Vermeidungs-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen im ggst. Bebauungsplan festgelegt - siehe BF1 Boden. 

Für die Fläche sind Versorgungseinrichtungen in Abersee, im Hauptort St. Gilgen, sowie in der 

Nachbargemeinde Strobl vorhanden. 

Des Weiteren sind Besonnung, Klima und Luftgüte in ausreichender Umweltqualität gegeben. Im Norden und 

Westen liegen größere, zusammenhängende Waldflächen, welche abschirmend, speichernd und filternd 

wirken. Eine allfällige Beeinträchtigung durch die B 158 wird dadurch überkompensiert. 

Darüber hinaus handelt es sich bei der ggst. Fläche um eine Auffüllung und Abrundung entlang der 

Schmiedsiedlung, Versorgungseinrichtungen sind vorhanden, wodurch auf dem Wege der 

Interessensabwägung einer Siedlungsentwicklung im ggst. Bereich der Vorrang zu geben ist. 

 

Abb.: Bodenfunktionsbewertung „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ 

Quelle: SAGIS, 2021. 



   

BPL Schmiedsiedlung Nord, Adambauer Entwurf zur Auflage  Erläuterungsbericht Seite 13 

Lärm 

Die Änderungsflächen befinden sich gem. Immissionskataster Prognose 2025 tags im Verlärmungsbereich zw. 

55 - 60 dB und somit für EW im Bereich der Handlungsstufe 1. Entsprechend dieser Belastung werden die 

gesamten Flächen als EW/L1 gewidmet. Im nachfolgenden Bauverfahren sind entsprechend der Richtlinie 

Immissionsschutz in der Raumordnung konkret detaillierte Schallschutzmaßnahmen vorzuschreiben. 

 

Abb.: Immissionskataster Prognose 2025 

Quelle: SAGIS, 2021. 

 

2.1.5. Verkehrserschließung 

Individualverkehr 

Die Schmiedsiedlung wird über die B 158 Wolfgangsee Bundesstraße erschlossen. Die Zufahrt zum ggst. 

Grundstück GP 382/1 erfolgt über die westlich von der Bundesstraße abzweigenden Seestraße und 

anschließend direkt über die angrenzende Erschließungsstraße. 

Öffentlicher Verkehr 

Die Versorgung durch den öffentlichen Verkehr erfolgt durch die nächstgelegene Bushaltestelle "St. Gilgen 

‚Abersee". Die Entfernung beträgt ca. 770 m Fußweg und liegt damit außerhalb der lt. LEP 2003 für den Bus 

vorgesehenen fußläufig erreichbarer Entfernung. 
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2.1.6. Technische Infrastruktur 

Trinkwasser WG Abersee 

Schmutzwasser Ortskanal 

Dach- Oberflächenwässer Versickerung auf Eigengrund 

Energieversorgung Leitungsnetz der Salzburg AG 

 

2.1.7. Vorhandene Bausubstanz 

Im Planungsgebiet 

keine 

In der Umgebung 

Zwischen der Seestraße und dem Freizeitzentrum im Norden hat sich die Schmiedsiedlung entwickelt. Die 

Schmiedsiedlung ist als eine "Wohnsiedlung vorwiegend mit Einfamilienhausbebauung" definiert. Die 

Umgebung der Siedlung ist überwiegend durch landwirtschaftliche Grünflächen geprägt. 

 

2.1.8. Rechtskräftige Bauplatzerklärungen und Baubewilligungen 

Für die bestehenden Gebäude in der Umgebung sind rechtskräftige Bauplatzerklärungen und 

Baubewilligungen vorhanden.  

 

2.1.9. Problemanalyse 

Der ggst. Bebauungsplan wird parallel zu der gleichlautenden Flächenwidmungsplan-Teilabänderung erstellt. 

Das entsprechende Verfahren von Bebauungsplan und Flächenwidmungsplan-Teilabänderung verläuft damit 

zusammen. 

Die Änderungsfläche befindet sich ca. 7,0 km südöstlich des Zentrums von St. Gilgen im Gschwander Ortsteil 

Brunn. Die ggst. Fläche liegt südwestlich der B 158 Wolfgangsee Bundesstraße am nördlichen Rand der 

Schmiedsiedlung. Die Bebauung der Siedlung ist durch Einfamilienhäuser geprägt. 

Zur Erhaltung und Fortschreibung der bestehenden Siedlungsstruktur sind entsprechende Festlegungen zu 

treffen. 

Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind Festlegungen zu treffen. 

Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet sind entsprechende Eingrünungsmaßnahmen am 

Siedlungsrand notwendig. 

Die Bodenfunktionen sind auf der ggst. Fläche zwischen 2 (=gering) bis 5a (=sehr hoch) eingestuft, 

Standortfunktion besteht keine. Deshalb sind konkret detaillierte Vermeidungs-, Ausgleichs- und 

Minderungsmaßnahmen festzulegen. 

Bedingt durch die Nähe zur B 158 Wolfgangsee Bundesstraße, befindet sich die Fläche im lärmbelasteten 

Bereich, zwischen 55-60 dB tags. Entsprechend dieser Belastung ist die Fläche als EW/L1 gewidmet. 
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2.1.10. Planungsziele 

Die allgemeinen Festlegungen des Bebauungsplans zielen auf die Erhaltung der Siedlungsstruktur und die 

harmonische Eingliederung der zukünftigen Bebauung im Ortsteil Abersee, entlang der Schmiedsiedlung ab. 

Die verkehrliche Erschließung des Planungsgebiets erfolgt direkt über die B 158 Wolfgangsee Bundesstraße 

abzweigende Seestraße und anschließend direkt über die angrenzende Erschließungsstraße.  

Die Festlegung der Ausnutzbarkeit mit GRZ 0,20 erfolgt unter Bedachtnahme auf die bestehende Bebauung 

und das Siedlungsbild.  

Auch die Festlegung der Höhen erfolgt mit einer max. TH 6,50 m und einer max. FH 10,50, gemessen vom 

Bezugspunkt 562,50 m ü.A., gem. der Bestands- und Umgebungsbebauung, sowie unter Berücksichtigung 

deren sensibler Fortschreibung. 

Aufgrund der sensiblen Lage am Siedlungsrand und im Landschaftsschutzgebiet werden auch hinsichtlich der 

äußeren architektonischen Gestaltung Festlegungen im Bebauungsplan getroffen. Um die bestehende Wohn- 

und Siedlungsstruktur fortzuführen wird eine offene Bauweise – freistehend oder gekuppelt verordnet. Als 

Dachform werden das Sattel- oder Walmdach festgelegt.  

Hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind im Planungsgebiet mindestens 2 

Wohneinheiten zu schaffen. 

Zur Eingrünung des Siedlungsrandes im Hinblick auf einen sanften Übergang zwischen Siedlungsbereich und 

freier Landschaft und der Lage im Landschaftsschutzgebiet ist der nördliche und westliche Rand des 

Planungsgebiets gem. planlicher Darstellung mit Bäumen oder Sträuchern zu begleiten. Dadurch kann ein 

sensibler Übergang zwischen Bebauung und Grünraum gewährleistet werden und allfällige negative 

Auswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet damit verringert werden. 

Die Bodenfunktionen sind auf der ggst. Fläche zwischen 2 (=gering) bis 5a (=sehr hoch) eingestuft, 

Standortfunktion besteht keine. Lediglich in Bezug auf die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ (5a - sehr hoch) 

und die „Abflussregulierung“ (4 - 5 -sehr hoch) sind Bodenschutzmaßnahmen erforderlich und daher sind im 

nachfolgenden Bauverfahren konkret detaillierte Vermeidungs-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen 

zwingend umzusetzen – siehe BF1 - Boden. 

Bedingt durch die Nähe zur B 158 Wolfgangsee Bundesstraße befindet sich die Fläche im lärmbelasteten 

Bereich. Für diesen Bereich sind entsprechend der Richtlinie Immissionsschutz in der Raumordnung 

Schallschutzmaßnahmen vorzuschreiben. Dies wird als besondere Festlegung (BF2 - Lärm) im 

gegenständlichen Bebauungsplan verordnet. 
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2.2. VERFAHRENSABLAUF 

Für die Aufstellung des ggst. Bebauungsplans kommt folgendes Verfahren zur Anwendung:  

 

Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen bei gleichzeitiger Änderung des 

Flächenwidmungsplans gem. § 66 Abs. 1 ROG 2009 

 

 

Kundmachung der beabsichtigten Aufstellung gem. § 65 Abs. 2 ROG 2009 - 

Auflage des Entwurfs gem. § 65 Abs. 3 ROG 2009  

Beschluss des Bebauungsplans gem. § 65 Abs. 6 ROG 2009  

Kundmachung des Bebauungsplans als Verordnung gem. 65 Abs. 8 ROG 2009  

 

 

 

Beilagen:  Bebauungsplan Entwurf zur Auflage, M 1:500 
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Kundmachung gemäß Gemeindeordnung

Plangrundlage: DKM; Dipl.-Ing. Lebeth 

Stand: 10/2019; GZ 2988/20 vom 30.09.2020

Rundsiegel Bürgermeister

Rundsiegel Ziviltechniker

Planverfasser: Zeller ZT GmbH

Datum: Anif, am 03.10.2022

Geschäftszahl: 330BPL02-2021

Hellbrunnerstr. 5, 5081 Anif

Verkehrsflächen

Bemaßung in Meter

Straßenfluchtlinie

Gemeindestraße

BW o offene Bauweise - freistehend oder gekuppelt

5,0

Baufluchtlinie

Sonstige Erschließungsstraßen

Teilgebiet

Widmungskategorie: Bauland - erweitertes Wohngebiet/L1

bauliche Ausnutzbarkeit

Nutzungsschablone für einheitliche

Bebauungsbedingungen

TGB

GRZ

WID.

0,20

01

EW/L1

BW o offene Bauweise - freistehend

GRZ 0,20 Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfläche - Grundflächenzahl

Pflanzgebote - Verpflichtung zur Schaffung von Grünflächen/Gehölzern

DF SD, WD Dachform Satteldach, Walmdach

Bauhöhe - oberste Traufenhöhe

Grundstücksgrenze lt.Kataster

LEGENDE

Bebauung lt. Kataster

Grenze des Planungsgebietes

12/16 Grundstücksnummer gem. DKM

Besondere Festlegung im Text - BF:

BF1: Boden

TH 6,50

Niveau Bezugspunkt für Höhenfestlegungen in Meereshöhe (Angabe in Metern über Adria)

Landschaftsschutzgebiet

Schafberg-Salzkammergutseen

TH 6,50 Bauhöhe - oberste Traufenhöhe

FH 10,50 Bauhöhe - Firsthöhe

562,50 PM

Bauhöhe - FirsthöheFH 10,50

BF1: Lärm

NB 2 WE min Nutzung von Bauten: Festlegung der Wohneinheiten als Mindestzahl

DF SD, WD Dachform - Satteldach, Walmdach


